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AFRIKA

/m LaAre 7997 er/eA/e (7er a/r/Aan/scAe Äo«-
7/nen7 7/e/grei/ende po/7/iscAe t/mwä/zwngen.
Diese wiederwm w/rAfen s/cA au/das soz/a/e Ge-
/wge wnd die LeAensAed/ngwngen (7er Z/vi'/Ae-
vö/Aerwng aas, (77e wn/er (7er Gerne/ (/es Lr/eges
wnd seinem Ge/o/ge von /Langer and AfranAAei-
7en ver/e/z/icAer denn y'e geworden war.

Das 7^r/e(7eniaöA:OOTme« 7« /I ngo/a se/z/e e7-

nem naAezw 75/äAr/gen ATr/eg m/7 seinem Lei-
den /wr (7/e Z/vi/Aevö/Aerwng ein Ende, oAne dass
(77e Lo/gen dieser LaAre /n/7 einem Leders/r/cA
AinweggewiscA/ wor(7e« wären. 7n rï/A/op/en
AracA/e (7er Marz (7er von Präs/den/ Meng/s/w
e/ngese/z/en Peg/erwng eAen/a//s das Tsnde (7er
7n7ernen Afon/7/Are, (7/e s/cA 7m Tïgre an (7 7n Lri-
7rea aAgesp/e/l Aa77en, docA 7ös/e aucA er n/cA7
a//e AcA w/erigAei'7en (/es 7.an(/es, das se/7 /an-
gern von Afrieg, Z)ärre wn(7 T/angersno7 Ae/mge-
s«cA7 wird.

Dagegen AracA/en (7/e Lermi/7/wngsAemwAwn-
gen /ni Äwdan w/e awcA 7n MopamA/çae n/cA7
(7/e erAo//7en 7?es«/7a7e, wnd die wns/cAere Lage
7n Li'Aeri'a dawer/e eAen/a//s an. -4Aer ancA an-
(7ere Länder er7eA7en 7m PericA/syaAr e/ne er-
scArecAenäe LsAa/a/ion der Gewa/7: 7/wrgerAn'eg
von 7/ngeaAn7er GrawsamAe/7 7n £oma/ia, Ae/7/-
ge Zasammens7össe 7n Awda/r/Aa, Ma/7, A7ge-
r/a, Za/re und Logo, wm nur die Aervors7e-
cAends7en 7/e/sp/e/e zw nennen. /lw/ d/esem äns-
ser7 däs7eren TLin/ergrwnd vers/ärA/e das /ATPAf
se/ne ßemüAwngen, e/nerse/7s, wm d/e z/v//en and
m//77är7scAen Op/er d/eser ATon/7/A/e zw scAü/-
zen, wnd andererse/7s, wm 7Anen ma7er/e/7e TVo7-

A/7/e zw 7e/s7en oder — w/e 7n den Awrz/icA
Ae/ri'ede/en /.ändern — ganz e/n/acA das ÜAer-
ZeAen wäArend der 7/AergangspAase zw ermög-
7/cAen.

7997 war awcA e/n 7aAr der Ö//nwng /wr das
/ATPAf 7n /1/ri'Aa: Ae/n Manda/ wnd se/ne 7?o//e
a/s new/ra/er Ferm/77/er warden von den Par/ei-
en Aesser vers/anden, oA es s/cA nwn wm 7?eg/e-

rwngsArä/7e oder Aewa//ne/e Oppos/7/onsAewe-
gwngen Aande/7e. rlw/diese Weise Aa//en die De-
7eg7er7en in grösserem 7/m/ang Zwgang zw den
77ä/7/7ngen, die aws po/i'/iscAen oder 5ïcAerAei/s-
gründen /es/genommen worden waren, wäArend
sie in anderen Lä//en erreicAen Aonn/en, dass
die Gegner die 7n /Are Gewa/7 gera/enen Men-
scAen — Ferwwnde/e, von den TiTämp/en er/ass-
7e Z7vi77s7en wnd Ge/angene — scAon/en. Diese
an s/cA er/rew/icAe Ln/w/cA/wng dar/ y'edocA
ni'cA/ wAer die 5cA wierigAei'/en Ainweg/äwscAen,
denen s/cA die 7ns/i/w7ion Aei i'Arem /lw/7rag ge-
genwAersi'eA/. AcAwierigAei7en /og/s/iscAer oder
/inanz/e/7er /4r7, aAer awcA 5cAwier/gAei/en im
ZwsammenAang m/7 der ÂïcAerAe/7 des Awmani-
7ären /lw/7rags. 7n der 7a/ arAei'/e/ das /ATPAf
immer ö/7er in sogenann/en «grawen» Zonen
wnd sieA/ s/cA A"ämp/ern gegenwAer, die Aäw/ig
m'cA/ einma/ die e/emen/ars/en Awmam'/ären
Grwndsä/ze Aennen. /IwcA 7n diesem ßereicA ver-
s/ärA/e das /AfÄAf seine ßemwAwngen, woAei es
s/cA in ers/er Linie an d/e mi/i/äriscAen Leran/-
wor/7/cAen wnd Po//ze/Arâ/7e wand/e, dam/7 die
7?o//e, die Lä/igAei/ wnd das ZeicAen der 7ns/7-
/w/ion 7m Le/d Aesser AeAann/ wnd vor a//em
awcA Aesser geacA/e/ werden.

WäArend die in/ernaT/ona/e Geme/nscAa/7 /Are
/lagen aw/andere Legionen der We/7 r/cA/e/e,
A/ieA der a/r/Aan/scAe Afon/inen/ das vorrangi-
ge Linsa/zgeAie/ des 7/Ï77AT, wnd se/As7 wenn s/cA
die 7Vo7/agen 7m 7aAre 7997 vervieZ/acA/ AaAen,
so Aa/ die 7ns/i'/w/ion dennocA nicA/ /Are m/77e/-
wnd /ang/ris7/gen ^n/iegen vernacA/ässig/. /(ws
diesem Grande r/cA/e/e es seine Aesondere v4w/-
merAsamAe/7 /vorneAm/icA m/7 7777/e von
FerArei'/wngs- wnd /lwsA77dwngsprogrammen, die
von den 7?egiöna/de/ega/ionen wn/ers7w7z7 war-
den/ aw/die Ln7wi'cA/wng der opera/ione//en La-
AigAei'/en der A^a/i'ona/en Gese//scAa/7en, die
meAr wnd meAr an der Sei'/e i'Arer eigenen 7?e-

vö/Aerwng geArawcA/ werden.

70 De/egal/onen:
Südafrika
Angola
Äthiopien
Liberia
Moçambique
Namibia
Uganda
Rwanda/Burundi
Somalia
Sudan

7 ßegiöna/de/egaW'onen:
Dakar
Harare
Kinshasa
Lagos
Lomé
Nairobi
N'Djamena

Persona/*/:
Entsandte Kräfte IKRK: 248

Nationale Gesellschaften:215

Lokale Angestellte: 1 893

/losgaAen insgesam/:
267 128 500 Schweizer
Franken

* Jahresdurchschnitt
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len, Zugang erhalten hatte. Im April 1991 wur-
de die Institution ersucht, eine Reihe von Son-
derbesuchen von verurteilten Häftlingen —
Sicherheitshäftlinge und Personen, die im Zu-
sammenhang mit den Unruhen verurteilt wor-
den waren — durchzuführen. Diese Besuchsreihe
fiel in die Zeit, in der die südafrikanische
Regierung und der ANC' das als «Pretoria
Minute Agreement» bekanntgewordene Abkom-
men unterzeichneten, das die Freilassung aller
politischen Gefangenen bis zum 30. April 1991
vorsah. Die Freilassungen erfolgten ohne un-
mittelbare Beteiligung des IKRK (obwohl seine
Besuche den Vorgang erleichterten), aber es un-
terstützte die Gefangenen finanziell zu Beginn
ihrer Wiedereingliederung.

Das IKRK verhandelte weiterhin mit sei-
nen Gesprächspartnern in der Regierung, um
die formelle Einwilligung zu Besuchen von Ge-
fangenen zu erhalten, die aus Sicherheitsgrün-
den oder im Zusammenhang mit den Unruhen
festgenommen worden waren, sowie mit dem
ANC, um die Personen besuchen zu können,
die sich in der Hand der Bewegung befinden.

Im Sinne einer Dezentralisierung seiner Tä-
tigkeiten eröffnete das IKRK im Januar ein Bü-
ro in Port Elizabeth, im Südosten des Landes,
das für die östliche Kapprovinz und angrenzen-
de Gebiete von Ciskei und Transkrei zuständig
ist.

z4/n'Ä:a

SÜDAFRIKA
Das Jahr 1991 brachte in Südafrika wichtige

Änderungen — darunter die Aufhebung der
Apartheid. Dennoch dauerten Gewalt und Un-
Sicherheit in den Townships, insbesondere in der
Reef-Gegend und der Provinz Natal, weiter an
und forderten wiederum eine hohe Anzahl
Opfer.

In diesem Umfeld bestand die Haupttätigkeit
des IKRK darin, den Opfern der Unruhen so-
wie verschiedenen Kategorien von Gefangenen
Schutz und Hilfe zu gewähren.

Auf dem Gebiet der Haftstättenbesuche konn-
te das IKRK 1991 eine günstige Entwicklung ver-
zeichnen. 1986 hatte es sein Besuchsprogramm
in den Haftstätten ausgesetzt, weil es nicht zu
allen Gefangenen, die unter sein Mandat fal-

Tätigkeiten zugunsten der Gefangenen

Auf Ersuchen des südafrikanischen Ministers
für Justiz und Strafvollzugswesen, Kobbie Coet-
see, führte das IKRK vom 15. April an eine Rei-
he Haftstättensonderbesuche durch. Zur Ver-
vollständigung seines Personals vor Ort, das
acht Delegierte umfasste, entsandte das IKRK
zehn weitere Delegierte, darunter drei Ärzte.
Während der Besuchsreihe, die am 26. April
abgeschlossen wurde, sah das IKRK 1 143 Ge-
fangene in 37 Haftstätten.

Im September erhielt das IKRK unbeschränk-
ten Zugang zu allen Häftlingen in den Home-
faflcfa Boputhatswana und Kwazulu. Die Dele-
gierten besuchten 14 bzw. 12 Polizeistationen,
in denen sich Häftlinge befanden. Ausserdem
besuchte das IKRK 19 Häftlinge im Gefängnis

' African National Congress
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/4/r/Aa

von Middledrift im //owe/twt/ Ciskei. Es
handelte sich hier ebenfalls um den ersten
Besuch seit 1986.

1991 führte das IKRK in Südafrika insgesamt
106 Besuche in 101 Haftstätten durch, in deren
Verlauf die Delegierten 1 327 Personen sahen,
die unter dem «International Security Act» oder
im Zusammenhang mit den Unruhen verurteilt
worden waren.

Dagegen hatte das IKRK bis Ende 1991 die
Lager des ANC (insbesondere in Uganda, Tan-
sania und Sambia) noch nicht besucht.

Tätigkeiten im Zusammenhang
mit dem «Pretoria Minute Agreement»

Nachdem die südafrikanische Regierung und
der ANC das «Pretoria Minute Agreement», das
die Freilassung dér politischen Häftlinge am 30.
April vorsah, unterzeichnet hatten, ersuchte der
Gefängniskommissar das IKRK, es möge den
betroffenen Häftlingen in allen Gefängnissen des
Landes durch seine Delegierten die Amnestie be-
kanntgeben. Zwar war das IKRK der Auffas-
sung, diese Aufgabe gehöre zum Zuständig-
keitsbereich der Strafvollzugsbehörden, sagte
aber in seiner Eigenschaft als neutrale und un-
parteiische Organisation zu, um sich zu verge-
wissern, dass die Rechte der Gefangenen
(insbesondere das Recht auf Beantragung einer
Amnestie) geachtet würden. Zwischen dem 6.
und dem 25. Mai besuchten die Teams des IKRK
die 202 südafrikanischen Haftstätten und konn-
ten feststellen, dass alle Häftlinge über die sie
betreffenden Massnahmen einwandfrei infor-
miert worden waren.

Die für den 30. April vorgesehenen Freilas-
sungen erfolgten mit Verspätung, was in gewis-
sen Haftstätten zu Hungerstreiks führte. Auf
Ersuchen des Gefängniskommissars besuchten
im Mai ein Delegierter und ein IKRK-Arzt drei
Gruppen streikender Häftlinge in Gefängnissen
in Pretoria, Johannesburg und Pietermaritzburg
und überprüften ihren Gesundheitszustand und
ihre Behandlung.

Wie bereits erwähnt, war das IKRK am Vor-
gang der Freilassungen nicht unmittelbar betei-
ligt. Hingegen händigte es den freigelassenen
Gefangenen eine einmalige Hilfe zur Wieder-
eingliederung in Form von Einkaufsgutscheinen
aus. Die Angehörigen der Gefangenen erhielten
Nahrungsmittel und Fahrgutscheine für Fami-
lienbesuche in den Gefängnissen im Gesamtbe-
trag von 653 000 Schweizer Franken.

Suchdienst

Die Arbeit des Suchdienstes des IKRK betraf
zur Hauptsache die Wiederherstellung der Ver-
bindung zwischen mozambikanischen Flüchtlin-
gen und ihren in Moçambique verbliebenen
Angehörigen. Es wurden mehr als 1 200 Fami-
lienbotschaften ausgetauscht. Ausserdem wur-
den 56 Suchanträge bearbeitet, wobei 15 der
Gesuchten gefunden werden konnten.

Ferner empfing und beherbergte das IKRK
am 17. August in Johannesburg 20 ehemalige
Gefangene des ANC, die aus Uganda heimge-
schafft worden waren (die Repatriierungsaktion
für rund dreissig Personen war vom UNHCR^
organisiert worden).

Hilfe für Zivilbevölkerung und Flüchtlinge

Die Opfer der Gewalt (Vertriebene, Familien,
deren Ernährer getötet oder inhaftiert wurde,
obdachlos gewordene Menschen usw.) erhielten
im vergangenen Jahr weiterhin Unterstützung.
Diese Hilfeleistung, hauptsächlich in der Pro-
vinz Natal und der Reef-Gegend, wird in Zu-
sammenarbeit mit dem Südafrikanischen Roten
Kreuz durchgeführt; das IKRK ist nur in Re-
gionen allein tätig, in denen die Nationale Ge-
Seilschaft nicht einsatzfähig ist. Diese
Programme, bei denen Nahrungsmittelpakete,
Wolldecken und andere Nothilfegüter verteilt
wurden, kamen rund 50 000 Menschen zugute.

Ferner unterstützte das IKRK weiterhin mo-
zambikanische Flüchtlinge (monatlich rund
1 500 Menschen), die vor dem Konflikt in ihrer
Heimat fliehen und Südafrika über die //owe-
/twcte Gazankulu und Kangwane erreichen. Sie
erhalten nach ihrer Ankunft während drei Mo-
naten materielle Hilfe (Wolldecken, Seife und
Küchengarnituren).

Die materielle und Nahrungsmittelhilfe des
IKRK für die südafrikanischen Opfer der Ge-
wait und die Vertriebenen aus Moçambique um-
fasste 557 Tonnen im Wert von 1 260 000
Schweizer Franken.

Zusammenarbeit mit der
Nationalen Gesellschaft

Ausser den Anstrengungen des gemeinsamen
Ausschusses des IKRK und der Föderation um

* Amt des Hochkommissars der Vereinten Nationen für
Flüchtlinge
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die Neustrukturierung des Südafrikanischen Ro-
ten Kreuzes (siehe auch Z«.sa«2«2e«ß/-6e// /««er-
/!«//> c/er ZtewegM«g), unterstützte das IKRK
weiterhin die Nationale Gesellschaft in ihren Be-
mühungen um den Ausbau ihrer Operationellen
Fähigkeiten. So wurden am Hauptsitz der Ge-
sellschaft zwei neue Departements geschaffen:
das erste für Sonderaktionen und das zweite für
Kommunikation und die Verbreitung der Rot-
kreuzgrundsätze und des humanitären Rechts.
Ausserdem unterstützte das IKRK weiterhin die
Programme der regionalen Zweigstellen in
Erster Hilfe und Verbreitung sowie ihre Hilfs-
tätigkeiten; es gewährte seine Hilfe auch bei der
Einrichtung von Büros in den Towns/i/ps und
in den Unruhegebieten.

ANGOLA

Nach dem mörderischen Konflikt, der sech-
zehn Jahre lang gewütet hatte, unterzeichneten
die angolanische Regierung und die UNITA^
im Mai 1991 ein Friedensabkommen. Für die
Zivilbevölkerung waren damit aber die Wun-
den, die der Krieg geschlagen hatte, nicht plötz-
lieh verschwunden, auch wenn seit der Festigung
des Waffenstillstands die Strassen allmählich
wieder geöffnet wurden und so für viele Men-
sehen die Möglichkeit bestand, in ihre Heim-
Stätten, zur Hauptsache auf dem Planalto,
zurückzukehren. Für das IKRK, das seit 1979
im Land anwesend ist, waren die Ereignisse des
Jahres 1991 ebenfalls entscheidend. Laut den
Abkommen von Bicesse wurde es als neutraler
Vermittler ersucht, die Freilassung der Gefan-
genen, die sich in der Hand der Konfliktpartei-
en befanden, zu überwachen. Gleichzeitig
startete es in der zweiten Jahreshälfte eine gros-
se Hilfsaktion, um der Bevölkerung die Zeit bis
zur nächsten Ernte überbrücken zu helfen und
es anderen Hilfsorganisationen zu ermöglichen,
sich im Land einzurichten.

Auf Ende Jahr hatte das IKRK seine Infra-
struktur und sein Personal vor Ort bereits ver-
ringert. Die Büros in Likwa und Kakuchi
(Südostangola) sowie die Unterdelegation in Kui-
to wurden geschlossen, und ein Teil der gela-
gerten Waren und logistischen Mittel wurde den

Nationale Union für die vollständige Unabhängigkeit
Angolas

Hilfsorganisationen der VereintenNationen und
den nichtstaatlichen Organisationen, die sich seit
kurzem auf dem Planalto eingerichtet haben,
übergeben.

Am 24. Juni wurde das Sitzabkommen un-
terzeichnet, das die Anwesenheit der Delegation
des IKRK in Angola offiziell regelt.

*
* *

Tätigkeiten zugunsten von Gefangenen

Während seiner dreizehnjährigen ununterbro-
chenen Präsenz in Angola hatte das IKRK wie-
derholt Demarchen unternommen, um Zugang
zu den verschiedenen Kategorien von Gefange-
nen in der Hand der Regierung in Luanda wie
auch der UNITA zu erhalten. Während Ange-
hörige der Regierungsstreitkräfte, die von der
UNITA im Südosten Angolas festgenommen
worden waren, gelegentlich besucht werden
konnten, erhielt das IKRK nie Zugang zu den
Kämpfern der UNITA in der Hand der Re-
gierung.

Im Juni begab sich der Vizepräsident des
IKRK, Claudio Caratsch, nach Luanda, um mit
dem angolanischen Aussenminister ein Abkom-
men zu unterzeichnen, das dem IKRK den Be-
such der Sicherheitsgefangenen ermöglicht.

Das Waffenstillstandsabkommen, das am 31.
Mai 1991 in Bicesse unterzeichnet wurde, sieht
vor, dass «der Waffenstillstand die Freilassung
aller zivilen und militärischen Gefangenen nach
sich zieht, die im Zusammenhang mit dem Kon-
flikt zwischen der Volksrepublik Angola und
der UNITA gefangengenommen wurden. Das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz wird
mit der Überwachung ihrer Freilassung be-
auftragt».

In Anwendung des Abkommens begannen die
Delegierten des IKRK am 13. Juli die Besuche
in den Haftstätten der Regierung und der
UNITA. Sie führten mit den Gefangenen Ge-
spräche unter vier Augen, um ihre Personalien
zu überprüfen und festzustellen, ob sie in ihre
Heimatorte zurückkehren wollten.

Bis Ende des Jahres waren unter der Über-
wachung des IKRK auf beiden Seiten rund
3 000 Gefangene freigelassen worden. Um ihnen
die Rückkehr in ihre Heimatorte zu erleichtern,
erhielten sie vom IKRK eine gewisse Unterstüt-
zung (Kleidung, Wolldecken und Nahrungs-
mittel).
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/4/ri'Aa

Suchdienst

Trotz der allmählichen Wiederherstellung der
Post- und Verkehrsverbindungen blieb das Ar-
beitsvolumen des Suchdienstes im vergangenen
Jahr gross: Zwischen Familien in Angola, na-
mentlich im Südosten des Landes, und ihren An-
gehörigen im Ausland, die sich vorwiegend in
Namibia, Zaire und Sambia aufhielten, wurden
beinahe 4 700 Familienbotschaften (1990 wa-
ren es etwas über tausend gewesen) ausgetauscht.
Der Suchdienst konnte ausserdem das Schick-
sal von 367 Personen abklären und 34 Familien
zusammenführen.

Hilfe zugunsten der Zivilbevölkerung

Mit der Rückkehr des Friedens fand in An-
gola eine der umfangreichsten und längsten
Hilfsaktionen des IKRK in den vergangenen 13
Jahren ihren Abschluss. Während dieses Zeit-
raumes verteilte das IKRK beinahe 70 000 Ton-
nen Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter, dar-
unter 8 000 Tonnen Saatgut, die 300 000 Tonnen
Nahrungsmitteln entsprechen.

Von 1979 bis 1991 rettete das IKRK das Le-
ben von Hunderttausenden von Zivilisten, in-
dem es sie vor Hungersnot bewahrte. Seine
Aktion wurde jedoch durch zahlreiche Sicher-
heitszwischenfälle, Schwierigkeiten logistischer
Art und verschiedene Behinderungen beeinträch-
tigt. Als auf Ersuchen der Konfliktparteien An-
fang Dezember die Strassenkonvois über die
Gefechtslinien und Landesgrenzen und die Ver-
sorgungsflüge für die Bevölkerung des Planai-
to eingestellt werden mussten, kamen die
Hilfsaktionen des IKRK im Januar 1991 voll-
ständig zum Erliegen.

Um zu versuchen, die Lage zu bereinigen, be-
gab sich der Generaldelegierte für Afrika vom
20. bis 29. Januar nach Luanda. Dort traf er
mit hohen Regierungsverantwortlichen, insbe-
sondere dem Minister für Planung, França Dias
Van-Dunem, zusammen. Dieser führte im März
in Genf weitere Gespräche mit dem Vizepräsi-
denten des IKRK, Claudio Caratsch. Weitere
Kontakte fanden in Angola und Genf statt, dar-
unter der Besuch von Jonas Savimbi, Präsident
der UNITA, am Hauptsitz des IKRK, wo er im
Mai von Präsident Cornelio Sommaruga emp-
fangen wurde. Bei jeder dieser Gelegenheiten
beharrte das IKRK gegenüber seinen Gesprächs-
partnern darauf, dass es von ihnen die erfor-
derlichen Garantien erhalten müsse, damit es
der von ständigem Nahrungsmittelmangel be-

drohten Bevölkerung in Transparenz und Ver-
trauen beistehen könne.

Mitte April konnten auf dem Planalto die Tä-
tigkeiten in beschränktem Masse wiederaufge-
nommen werden, als einige Strassenkonvois und
Versorgungsflüge in die von der Regierung kon-
trollierten Gebiete durchgeführt wurden. Aber
erst Anfang Juni konnten die regelmässigen
Feldtätigkeiten in den Provinzhauptorten und
anderen unzugänglicheren Orten, sowohl in
den von der Regierung als auch den von der
UNITA kontrollierten Gebieten, wieder anlau-
fen. Seit diesem Zeitpunkt waren die logistischen
Mittel des IKRK auf der Strasse und in der Luft
voll ausgelastet.

Nach der Entminung wurden die Hauptver-
kehrsachsen wieder geöffnet. So konnten seit
Mitte Juni Lastwagenkonvois die Zivilbevölke-
rung mit Nahrungsmitteln versorgen, insbeson-
dere die zahlreichen Menschen, die in den Busch
geflüchtet waren, während Jahren ohne Kon-
takte zur Aussenwelt ausharrten und völlig ver-
armt und mittellos waren. Gleichzeitig mit den
Nahrungsmittelverteilungen startete das IKRK
ein Programm zur Verteilung von Saatgut an
mehr als 120 000 Empfänger, die die nncns (von
Flüssen und Wasserläufen bewässerte Felder) in
den von der Regierung wie auch den von der
UNITA kontrollierten Gebieten bebauen.

Im September begann die Nothilfeaktion zu-
gunsten von 180 000 Familien in abgelegenen
Gebieten, die es ihnen ermöglichen sollte, die
Zeit bis zur neuen Ernte 1992 und dem Anlau-
fen der Entwicklungsprogramme der humani-
tären Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen, die das IKRK ablösen, zu über-
brücken.

Diese Aktion beanspruchte auf dem Planalto
von September bis Ende Dezember viel Perso-
nal und viele Transportmittel: 60 entsandte und
300 lokale Angestellte, zwei Flugzeuge und mehr
als 50 Strassenkonvois (darunter der erste zivile
Konvoi, der seit dem Ausbruch der Feindselig-
keiten von Harare in Simbabwe nach Huambo
gelangte). In dieser Zeit wurden auf dem Plan-
alto und im Südosten Angolas mehr als 7 600
Tonnen Hilfsgüter (Nahrungsmittel, Saatgut,
landwirtschaftliche Werkzeuge, Kleidung und
Seife) im Wert von 11,7 Millionen Schweizer
Franken an beinahe 700 000 Menschen verteilt.

Medizinische Hilfe
Die Rückkehr des Friedens und die Wieder-

eröffnung der Strassen ermöglichte der Zivilbe-
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völkerung erneut den Zugang zu den
medizinischen Einrichtungen des Gesundheits-
ministeriums, vorab in jenen Gebieten, die wäh-
rend des Konflikts nur auf dem Luftweg zu
erreichen waren. Während der ersten Hälfte des
Jahres aber versorgten die medizinischen Equi-
pen des IKRK weiterhin die Gesundheitsstatio-
nen in den abgelegenen Gebieten, leisteten
ärztliche Hilfe und evakuierten ernste Fälle in
die Regionalkrankenhäuser.

Nach einer Ermittlungsmission beschloss das
IKRK, seine medizinischen Tätigkeiten ab En-
de Juni im Hinblick auf einen allmählichen
Rückzug zu reorganisieren. In der zweiten Jah-
reshälfte verlegte es das Hauptgewicht auf die
Gebiete des Planalto, die noch seiner Hilfe be-
durften, bevor andere Organisationen (insbeson-
dere die Vereinten Nationen) ihre Tätigkeit
aufnahmen.

Im Südosten zog das IKRK sein Team aus
dem Krankenhaus von Luangundu ab und ver-
teilte seine Arzneimittel- und Materialvorräte
zwischen dieser Einrichtung, dem Krankenhaus
in Chianga und dem örtlichen Roten Kreuz.

Auf orthopädischem Gebiet bedeutete das En-
de des Konflikts keineswegs das Ende der Ak-
tion des IKRK; angesichts der grossen Zahl von
Kriegsinvaliden ist das Gegenteil der Fall. 1991

erhielten beinahe 700 Kriegsinvalide Prothesen
und die Werkstätten des IKRK in Bomba Alta
und Kuito stellten mehr als 1 400 künstliche
Gliedmassen und rund tausend Stützapparate
her; des weiteren wurden mehr als 1 400 Repa-
raturen ausgeführt.

Angesichts der gewaltigen Bedürfnisse dürf-
te die Übergabe der orthopädischen Zentren an
das Gesundheitsministerium von 1993 an stu-
fenweise erfolgen.

Sicherheitszwischenfälle

Alle Tätigkeiten des IKRK in Angola unter-
lagen stets sehr strengen Sicherheitsvorschrif-
ten. Jede Bewegung in der Luft oder auf den
Strassen wurde den verschiedenen Behörden ge-
meldet. Waren während des Konflikts die
Kriegsrisiken (besonders die Hinterhalte) eine
Belastung für alle Bewegungen der IKRK-
Teams, so sind nach der Rückkehr des Friedens
die im Verlauf eines Jahrzehnts überall verleg-
ten Landminen ebenso für die Zivilbevölkerung
wie für die entsandten Mitarbeiter eine anhal-
tende Gefahr. Aus diesem Grund galten auch

1991 für alle Missionen im Feld weiterhin strenge
Sicherheitsvorschriften.

Trotz dieser Vorsichtsmassnahmen sind drei
Zwischenfälle zu beklagen: Am 29. März wur-
de ein Flugzeug vom Typ Twin Otter, das auf
10 000 Fuss Höhe nach Kuito (Provinz Bié) un-
terwegs war, von einer Lenkwaffe getroffen. An
Bord befanden sich ausser der Besatzung ein De-
legierter und acht Kriegsamputierte. Niemand
wurde verletzt und das beschädigte Flugzeug
konnte in Kuito landen. Als Folge dieses ernsten
Zwischenfalls wurden alle Flüge zwischen den
Provinzen mit Ausnahme dringender Evakuie-
rungen zeitweilig gesperrt.

Am 14. Juni ereignete sich ein weiterer Un-
fall; ein einheimischer Angestellter der Delega-
tion trat in der Nähe der Landepiste des
Flughafens Huambo auf eine Mine und wurde
getötet. Am 13. Juli schliesslich brachte ein
IKRK-Flugzeug in N'Harea (Provinz Bié) bei
der Landung eine Mine zur Explosion, die je-
doch nur Sachschaden anrichtete.

Logistik
Für seine Hilfstätigkeit benutzte das IKRK

im vergangenen Jahr zwei Flugzeuge vom Typ
Twin Otter und beförderte damit rund 500 Ton-
nen Fracht. Für die Versorgung von rund zwan-
zig /nu/i/ci/7/05 wurden, hauptsächlich zwischen
September und Dezember 1991, mehr als 50
Strassenkonvois mit 100 bzw. 40 Tonnen im gan-
zen angolanischen Südosten eingesetzt.

MOCAMBIQUE
Im Dezember 1990 unterzeichneten die mo-

zambikanische Regierung und die bewaffnete
Opposition RENAMO* in Rom ein Abkommen
über humanitäre Fragen und insbesondere die
Rolle des IKRK. Bei dieser Gelegenheit bestä-
tigten beide Parteien die dem IKRK erteilte Er-
laubnis, allen Mozambikanern humanitäre Hilfe
zu bringen, wo immer sie sich auch in Moçam-
bique aufhalten mögen. Sie verpflichteten sich
ausserdem, das Personal, die Einrichtungen und
das Schutzzeichen des IKRK zu achten. Das
IKRK pflegte enge Kontakte zu den Parteien,
insbesondere zum Präsidenten Moçambiques,
Joachim Alberto Chissano, sowie zu Afonso

Nationale Befreiungsbewegung Moçambiques
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Dhlakama, Präsident der RENAMO. Der Ge-
neraldelegierte für Afrika und seine engeren Mit-
arbeiter führten in diesemZusammenhang
zahlreiche Missionen in Rom und Maputo, der
Hauptstadt Moçambiques, durch.

Am Rand der politischen Verhandlungen der
Konfliktparteien unterbreitete das IKRK in sei-
ner Eigenschaft als neutraler Vermittler huma-
nitäre Vorschläge, darunter die Errichtung
«kampffreier Zonen» auf mozambikanischem
Territorium entlang der Grenze zu Malawi; diese
würden es dem IKRK ermöglichen, Hilfstätig-
keiten zugunsten der mozambikanischen Zivil-
bevölkerung zu entfalten, die hierher geflohen
ist, aber ursprünglich auch aus diesen Gebieten
stammt. Der Vorschlag setzte die Benutzung des
Korridors von Tete als Zufahrt für die humani-
tären Konvois voraus. Die Verhandlungen wur-
den jedoch nicht zu Ende geführt, da sich die
Parteien nicht auf die Bedingungen einigen
konnten, die die Errichtung dieser Zonen ermög-
licht hätten.

Während dieser langen Verhandlungen, die
sich über das ganze Jahr hinzogen, bestand das
IKRK gegenüber seinen Gesprächspartnern auf
der Notwendigkeit eines regelmässigen Zugangs
zu den Gebieten, in denen die Bedürfnisse im
humanitären Bereich besonders gross sind, um
den Ernährungszustand der Menschen spürbar
zu verbessern. Um seine Tätigkeiten in den von
der RENAMO kontrollierten Gebieten weiter
auszudehnen, ersuchte es um die Genehmigung,
neue Bestimmungsorte in seine Aktionspläne
aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund traf der Vizepräsi-
dent des IKRK, Claudio Caratsch, aus Anlass
des afrikanischen Gipfeltreffens der Staatschefs
am 5. Juni in Abuja (Nigeria) mit dem Präsi-
denten Moçambiques, Joaquim Alberto Chis-
sano, zusammen. Sie besprachen die Gesamtheit
der Tätigkeiten der Institution in diesem Land.

In Haftfragen ersuchte das IKRK weiterhin
um Zugang zu den Personen, die sich in den
Militärlagern der CIM (Militärische Gegenspio-
nage) in provisorischer Haft befinden. Für das
von der RENAMO kontrollierte Gebiet gelang
es dem IKRK nach jahrelangen Bemühungen,
die Erlaubnis zum Austausch von Familienbot-
Schäften zwischen den dort ansässigen Familien
und ihren Angehörigen in anderen Teilen Mo-
çambiques oder im Ausland zu erhalten.

Im Jahr 1991 wurden die Aktionen sowohl
in den von der Regierung als auch den von der
RENAMO kontrollierten Gebieten häufig be-

hindert. Trotz logistischer Schwierigkeiten — Mel-
depflicht für jede Bewegung — gelang es,
beachtliche Mengen von Hilfsgütern zu beför-
dern und einer grossen Zahl von Hilfsbedürfti-
gen sowohl in Regierungsgebieten als auch
solchen in der Hand der Opposition zu helfen.

*
* *

Tätigkeiten zugunsten der Gefangenen

Wie in den vergangenen Jahren besuchte das
IKRK Gefangene in Haftstätten, die den Un-
tersuchungsorganen der Kriminalpolizei (PIC),
dem Ministerium für Staatssicherheit und dem
Justizministerium unterstehen. Ausserdem
konnte das IKRK 16 Gefangene besuchen, die
im Zusammenhang mit dem versuchten Staats-
streich vom Juni 1991 verhaftet worden waren.
Die Delegierten des IKRK führten 38 Besuche
in 28 Haftstätten durch, in denen sich insge-
samt 514 Häftlinge befanden. In den besuchten
Haftstätten sowie an freigelassene Häftlinge
wurden Hilfsgüter (Kleidung, Wolldecken, Sei-
fe usw.) im Gesamtbetrag von 77 000 Schwei-
zer Franken abgegeben.

Es wurden Demarchen unternommen, um Zu-
gang zu den Gefangenen zu erhalten, die sich
in Militärlagern in der Hand der CIM in provi-
sorischer Haft befinden. Weitere Demarchen des

IKRK betrafen den Zugang zu mozambikani-
sehen Flüchtlingen, die aus Sicherheitsgründen
an der Grenze zu Simbabwe zurückgewiesen
worden waren und bei ihrer Rückkehr nach Mo-
çambique inhaftiert wurden. Am Ende des Jah-
res wurde ein Abkommen erzielt, das eine
Aktion zugunsten dieser Menschen ermöglichen
könnte (s/e/je /m «acfo/eAenrfe« ««ter «Smc/z-
GÜ'ensr»).

Ferner war das IKRK im Berichtsjahr weiter-
hin bemüht, Zugang zu Menschen zu erhalten,
die sich in der Hand der RENAMO befinden
sollen. Diese Demarchen hatten bis zum Jahres-
ende zu keinem Ergebnis geführt.

Suchdienst

1991 erfuhr der Austausch von Familienbot-
Schäften eine eindrucksvolle Steigerung. Das
IKRK verstärkte das Netz der Büros seines Such-
dienstes in den Nachbarländern (Malawi, Sim-
babwe und Südafrika) und erhielt erstmals die
Genehmigung, der Zivilbevölkerung in den von
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der RENAMO kontrollierten Gebieten Familien-
botschaften aus anderen Regionen Moçambi-
ques oder aus dem Ausland zuzustellen. So
gelangten 1991 beinahe 20 000 Rotkreuzbot-
Schäften zur Verteilung; im Vorjahr waren es
2 723 gewesen. Diese Zunahme erforderte eine
Verstärkung des Suchdienstes des Mozambika-
nischen Roten Kreuzes, dessen Angestellte in
mobile Verteilungs- und Einsammlungsequipen
eingeteilt wurden. Ende 1991 umfasste das Netz
die zehn Provinzen des Landes.

Ausserdem konnten 293 Suchanträge nach
Vermissten geklärt und 23 Familien zusammen-
geführt werden.

Das IKRK erhielt die Erlaubnis, in den Grenz-
Polizeiposten Simbabwes (s/e/ie oöe«) die Per-
sonalien der Mozambikaner zu registrieren, die
von Simbabwe zurückgewiesen worden waren.
Diese Listen wurden an die Delegation in Mo-
çambique weitergeleitet, damit sich diese bei den
mozambikanischen Polizeibehörden über das
weitere Schicksal dieser Menschen erkundigen
könne.

Hilfe für die Zivilbevölkerung

Sowohl in dem von der Regierung als auch
dem von der RENAMO kontrollierten Gebiet
war 1991 die Hilfe für die vom Konflikt betrof-
fene Zivilbevölkerung eine der Hauptsorgen des
IKRK in Moçambique. Nach den Erklärungen
der beiden Konfliktparteien, das IKRK könne
zugunsten der Zivilbevölkerung tätig sein, wo
immer diese sich auch in Mocambique befinden
möge, konnte die Institution am Anfang des
Jahres ihre Tätigkeiten hauptsächlich in dem
von der RENAMO kontrollierten Gebiet (wo
das IKRK als einzige humanitäre Organisation
anwesend ist) ausdehnen.

Nicht selten behinderten jedoch Sicherheits-
gründe die Tätigkeit der Delegierten während
des Berichtsjahres. Im August musste das IKRK
wegen eines Missverständnisses im Zusammen-
hang mit einer Ladung gebrauchter Kleidung,
die das Deutsche Rote Kreuz gespendet hatte
(s/e/ze zw «ac/tVe/iewefe« de« /löse//«/'!/ «Szc/zer-
/zez'Z5zwz5c/ze«/zz//e»), alle seine Hilfstätigkeiten
sowohl in dem von der Regierung kontrollier-
ten Gebiet als auch in den Gebieten in der Hand
der bewaffneten Opposition einstellen. Die
Hilfsprogramme zugunsten der gefährdeten
Menschengruppen im ganzen Land konnten
erst wieder im November anlaufen.

Zu diesen Schwierigkeiten gesellten sich logi-
stische Probleme. Angesichts der Tatsache, dass

gewisse Bestimmungsorte nur aus der Luft er-
reicht werden können und die Flugpläne den
Regierungsbehörden und der RENAMO wö-
chentlich zur Genehmigung vorgelegt werden
müssen, ist dieser Aspekt besonders wichtig. Das
Ausbleiben dieser Genehmigungen hatte zur Fol-
ge, dass das IKRK während gewisser Perioden
ausserstande war, grosse Menschengruppen zu
erreichen, die auf seine Hilfe besonders ange-
wiesen waren. Trotz dieser Schwierigkeiten
gelang es im vergangenen Jahr, mehr als 1 150
Tonnen Hilfsgüter im Wert von 2,4 Millionen
Schweizer Franken an die Zivilbevölkerung in
ganz Mocambique zu verteilen.

//z7/Vzzz7gA;ezr /« de« vom der
ÄEAMMO Äonfro/frerfe« Geö/ete«

Anfang des Jahres konnte das IKRK Hilfstä-
tigkeiten in vier Gebieten aufnehmen, die unter
der Kontrolle der RENAMO stehen (Canxixe,
Panja und Magunde in der Provinz Sofala so-
wie Dindiza in der Provinz Gaza). Im Januar
führte ein Team von vier Delegierten und ei-
nem Arzt eine Lagebeurteilung durch. Sie be-
suchte insbesondere Canxixe, ein Gebiet, das von
50 000 autark und in völliger Abgeschiedenheit
lebenden Menschen bewohnt wird, die dement-
sprechend über keinerlei Gebrauchsgüter verfü-
gen. Angesichts der festgestellten Bedürfnisse
wurde unverzüglich eine Nothilfeaktion einge-
leitet, wobei ein Delegierter und eine Kranken-
Schwester Ende Januar das Behandlungszentrum
von Canxixe wieder eröffneten, einheimisches
Krankenpflegepersonal ausbildeten und mate-
rielle Hilfe (insbesondere Kleider, Wolldecken,
Seife und landwirtschaftliches Gerät) verteilten.
Vom 20. Februar an fanden ähnliche Tätigkei-
ten an zwei weiteren Orten, in Panja und Ma-
gunde, und ab April in Dindiza statt. Hingegen
sass eine Equipe nach einer Einschätzungsmis-
sion in der Provinz Zambezia in Tacuane fest,
da der Ort nur auf dem Luftweg erreicht wer-
den kann. Das IKRK erhielt von den Behörden
keine Erlaubnis, erneut Delegierte an diesen Ort
zu entsenden, um seine Tätigkeit auf einer dau-
erhaften Basis weiterzuführen.

Als im August die Regierung im Zusammen-
hang mit dem Zwischenfall um die Hilfssendung
des Deutschen Roten Kreuzes ihre allgemeine
Genehmigung rückgängig machte, musste das
IKRK seine Tätigkeiten einstellen. Diese Unter-
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brechung zeitigte für gewisse Bevölkerungsgrup-
pen unmittelbare Folgen; in der Gegend von
Dindiza wurden bereits erste Anzeichen einer
Hungersnot beobachtet. Das IKRK verstärkte
seine Demarchen und wies auf die Dringlich-
keit einer Nahrungsmittelhilfe und eine entspre-
chende Wiederaufnahme seiner Tätigkeiten in
diesen Regionen hin. Die Delegierten konnten
aber erst im November, nach einer mehr als
viermonatigen Abwesenheit, nach Canxixe und
Dindiza zurückkehren. In Anbetracht der
besorgniserregenden Ernährungslage in dieser
Gegend startete das IKRK Anfang Dezember
ein intensives Ernährungsprogramm für 1 600
Menschen, insbesondere Kinder, von denen 37%
schwere Unterernährungserscheinungen auf-
wiesen.

Insgesamt arbeiteten in dem von der
RENAMO kontrollierten Gebiet sechs Equipen,
und die Hilfe des IKRK kam beinahe 100 000
Menschen zugute, und zwar vor allem im ersten
Halbjahr.

/////rfäf/g/ce/r
Geöz'ef zz/ztez- Äegzerzz/zgjfcozzrroWe

In dem von der Regierung kontrollierten Ge-
biet konnte das IKRK, das über die Errichtung
«kampffreier Zonen» entlang der Grenze zu Ma-
lawi und dem Korridor von Tete, der diese Ge-
gend mit dem Hafen von Beira verbindet,
verhandelt hatte, seine Tätigkeit nur teilweise
entfalten. Es wandte sich in erster Linie jenen
Menschen zu, die von anderen in Moçambique
anwesenden humanitären Organisationen nicht
erreicht werden können, etwa wegen ihrer her-
kömmlichen Siedlungsweise (zerstreute Siedlun-
gen), sowie den Vertriebenen und Obdachlosen.
Daneben unterstützte das IKRK weiterhin die
Hilfsprogramme der Nationalen Gesellschaft.

Im Gebiet, das von der Regierung kontrol-
liert wird, erhielten im Berichtsjahr mehr als
80 000 Menschen vom IKRK oder über das Mo-
zambikanische Rote Kreuz Hilfe. Nach Aufga-
be des geplanten Korridors von Tete erreichte
die Hilfe die Bevölkerung der Grenzregion zu
Malawi weiterhin mit Strassenkonvois, die über
Sambia geführt wurden.

Medizinische Hilfe

Wie in den Vorjahren führte das IKRK im
von der Regierung kontrollierten Gebiet seine

medizinische Hilfstätigkeit weiter, indem es für
das Gesundheitsministerium Arzneimittel, Impf-
stoff und medizinisches Personal in die Provinz-
und Distriktkrankenhäuser beförderte. Es ver-
sorgte ferner die Erste-Hilfe-Posten der Natio-
nalen Gesellschaft mit Arzneimitteln und
medizinischem Grundmaterial, unterstützte die
Rotkreuzhelfer vor Ort, evakuierte Verwunde-
te in die Krankenhäuser und brachte sie nach der
Behandlung wieder zu ihren Heimstätten zurück.

In den von der RENAMO kontrollierten Ge-
bieten konnte das IKRK im ersten Halbjahr in
Canxixe, Dindiza, Magunde und Panja umfang-
reiche Programme für die medizinische Grund-
Versorgung in die Wege leiten. Dieser Hilfe kam
eine besondere Bedeutung zu, da in diesen Ge-
bieten jegliche medizinische Infrastruktur fehlt
und eine entsprechend hohe Sterblichkeit zu ver-
zeichnen war. Ferner bildete das IKRK einhei-
misches medizinisches Personal aus, das
anschliessend in den vom IKRK eröffneten rund
dreissig Erste-Hilfe-Posten und 9 Behandlungs-
Zentren zum Einsatz gelangte. Ende Juni 1991

waren bereits alle Programme angelaufen.

OrrAopäzfocAe fFiertofäften

In den vier orthopädischen Werkstätten des
IKRK in Beira, Maputo, Nampula und Queli-
mane wurden im Berichtsjahr insgesamt über
tausend Prothesen und mehr als 3 200 Paar
Krücken hergestellt. Rund 460 Patienten erhiel-
ten künstliche Gliedmassen und die Orthopä-
dietechniker nahmen mehr als 500 Reparaturen
vor.

Eine der Aufgaben des IKRK besteht in der
Ausbildung von einheimischem Personal, das
die Arbeit selbständig weiterführen kann. Nach
dreijähriger Lehrzeit bestanden 1991 im ortho-
pädischen Zentrum Beira 20 Lehrlinge die Ab-
Schlussprüfung als Orthopädietechniker.

Sicherheitszwischenfälle

In Moçambique sind die Sicherheitszwänge
sehr gross; jede Bewegung (zur Hauptsache auf
dem Luftweg) muss den Behörden und der
RENAMO mitgeteilt werden; Missionen im
Feld, insbesondere in den von der RENAMO
kontrollierten Gebieten, sind ebenfalls strengen
Vorschriften unterworfen, die auf die Achtung
des Rotkreuzpersonals und des Schutzzeichens
hinzielen.
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Dennoch wafen die Bewegungen der Delegier-
ten im Feld im vergangenen Jahr von mehreren
Zwischenfällen begleitet, die glücklicherweise
nicht lebensgefährlich waren.

Am 16. Juli wurde hingegen in Beira ein De-
legierter des IKRK verhaftet, als er dem Löschen
einer Ladung gebrauchter Kleidung — darun-
ter gebrauchte Uniformen — beiwohnte, die das
Deutsche Rote Kreuz gespendet hatte. Diese
Kleidungsstücke waren für Verteilungen als un-
brauchbar ausgeschieden worden und sollten
vernichtet werden, als der Delegierte von der
Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Das
IKRK wurde bei den mozambikanischen Behör-
den vorstellig, um zu beweisen, dass das IKRK
und das Deutsche Rote Kreuz in gutem Glau-
ben gehandelt hatten, und um die Freilassung
seines Mitarbeiters zu erreichen. Gleichzeitig
wurden die Lagerhäuser in Beira, Chimoio,
Nampula und Quelimane vom IKRK zusammen
mit der mozambikanischen Polizei durchsucht.
Der Delegierte kam am 24. Juli frei. Gespräche
auf hoher Ebene stellten das Vertrauen der mo-
zambikanischen Behörden in bezug auf die hu-
manitäre Mission des IKRK in allen Landesteilen
wieder her.

Der Zwischenfall hatte jedoch eine zeitweili-
ge Unterbrechung der Tätigkeiten im ganzen
Land zur Folge. Diese Massnahme und die zahl-
reichen Behinderungen seit Jahresanfang führ-
ten zur Reduzierung des Personals des IKRK
im Feld. Die Delegation des IKRK in Moçam-
bique zählte ab September nur noch 30 statt 50
entsandte Mitarbeiter.

Logistik
Aus Sicherheitsgründen müssen die meisten

Bewegungen im Land auf dem Luftweg erfol-
gen. Im vergangenen Jahr beförderten die zwei
Flugzeuge des IKRK (eine Twin Otter und eine
Beechcraft) in 2 300 Flugstunden nahezü\900
Tonnen Hilfsgüter und 4 700 Passagiere.

Zusammenarbeit
mit der Nationalen Gesellschaft

Die Hilfsprogramme und die Suchdiensttä-
tigkeiten zugunsten der vom Konflikt betroffe-
nen Zivilbevölkerung in den von der Regierung
kontrollierten Gebieten erfolgen, wie bereits er-
wähnt, in enger Zusammenarbeit zwischen dem

IKRK und dem Mozambikanischen Roten
Kreuz. Über diese aktive Teilnahme hinaus hat
die Nationale Gesellschaft Hilfsprogramme für
gewisse gefährdete Gruppen (insbesondere So-
zialfälle) eingerichtet. Das IKRK unterstützte
diese Aktion mit 670 Tonnen Gebrauchsgütern
und einer finanziellen Zuwendung von 275 000
Schweizer Franken an die Nationale Gesell-
schaft.

NAMIBIA
Die Tätigkeit des IKRK in Namibia konzen-

trierte sich im Berichtsjahr auf die Suche nach
Personen, die seit dem Unabhängigkeitskrieg
vermisst werden, sowie die Förderung des in Ent-
stehung begriffenen Namibischen Roten Kreu-
zes, das im November von der Regierung
offiziell anerkannt wurde.

In Erwartung der Errichtung eines Büros des
UNHCR in Windhoek besuchte das IKRK re-
gelmässig Asylbewerber und inhaftierte Flücht-
linge. Sie erhielten eine kleine Unterstützung wie
die freigelassenen namibischen Häftlinge, die in
Namibia selbst oder im Ausland festgehalten
worden waren. Diese Leistungen beliefen sich
auf rund 13 000 Schweizer Franken.

Im November 1990 ersuchte die namibische
Regierung das IKRK, Nachforschungen nach
Personen anzustellen, die während des Unab-
hängigkeitskrieges verschwunden waren. Die na-
mibische Nationalversammlung hatte einen
entsprechenden Antrag am 9. November 1990
verabschiedet. Im Juni 1991 genehmigte die na-
mibische Regierung das Vorgehen des IKRK;
es ging dabei insbesondere um Suchanträge von
Angehörigen und die Zusammenarbeit mit den
Behörden der betroffenen Staaten (Südafrika,
Botswana, Sambia und Angola). Die SWAPO*
ernannte zu diesem Zweck einen «Verbindungs-
offizier».

Bis zum Jahresende konnte das IKRK 232 an-
golanische Flüchtlinge auffinden, die von ihren
Angehörigen getrennt worden waren, und mehr
als 1 450 Rotkreuzbotschaften zwischen Flücht-
lingen in Angola und ihren Angehörigen in Na-
mibia austauschen.

* South West Africa People's Organization
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Heimschaffung von Zivilisten

Am 9. März schafften die Delegierten des
IKRK in Namibia und im Südosten Angolas 77
Männer, Frauen und Kinder, die nach Namibia
zurückkehren wollten, heim. Die Aktion wurde
nach Absprache zwischen den namibischen Be-
hörden und den Verantwortlichen der UNITA
durchgeführt, nachdem das IKRK die Zusiche-
rung erhalten hatte, dass die Heimgeschafften
in ihre Heimatorte zurückkehren dürften und
keinen Verfolgungen wegen illegaler Ausreise
aus Namibia ausgesetzt sein würden.

Zusammenarbeit mit der in Entstehung
begriffenen Nationalen Gesellschaft

Das IKRK verfolgte weiterhin sein Programm
zur Entwicklung des Namibischen Roten Kreu-
zes, besonders auf den Gebieten des Suchdien-

stes und der Verbreitung der Grundsätze und
des humanitären Rechts bei den Streitkräften
und Ordnungskräften.

Infrastruktur

Am 28. Juni 1991 wurde das Sitzabkommen
unterzeichnet, das die Niederlassung der Dele-
gation des IKRK in Namibia regelt. Es ersetzt
das Abkommen, das vor der Unabhängigkeit
mit den südafrikanischen Behörden abgeschlos-
sen wurde.

Das Personal des IKRK in Namibia wurde
am 1. September auf einen Delegierten verrin-
gert, da seit der Wiedereröffnung der Strassen-
Verbindungen innerhalb Angolas die opera-
tionelle und logistische Unterstützung der im
Südosten Angolas stationierten Delegierten hin-
fällig geworden ist.

Zgflfra/- kmc?

LIBERIA
Das IKRK konnte trotz der äusserst prekären

Sicherheitslage und der schwierigen Lebensbe-
dingungen seine Tätigkeiten 1991 in Liberia
bedeutend ausweiten. Obwohl die Friedensver-
handlungen, die Ende 1990 zwischen den ver-
schiedenen Konfliktparteien® eröffnet worden
waren, den erklärten Feindseligkeiten ein Ende
bereiteten, gingen Anfang 1991 die sporadischen
Zusammenstösse und die Vergehen an der Zi-
vilbevölkerung weiter. Die Erfüllung des huma-
nitären Auftrags des IKRK war unter diesen
Umständen schwierig, ja sogar gefährlich.

Ende 1990 war das IKRK mit nur fünf ent-
sandten Mitarbeitern in Monrovia präsent, nach-
dem die Institution Ende Oktober ihre Rückkehr
in die Hauptstadt in die Wege geleitet hattet

® Streitkräfte Liberias (AFL), National Patriotic Front
of Liberia (NPFL) von Charles Taylor, Independent
National Patriotic Front (INPFL) von Prince John-
son, Beobachtergruppe der Wirtschaftsgemeinschaft
westafrikanischer Staaten (ECOMOG)

' Das IKRK hatte sich am 1. August nach dem Massa-
ker an mehreren hundert Zivilpersonen, die sich in der
lutherischen Kirche unter dem Schutz des Zeichens des

roten Kreuzes befanden, aus Monrovia zurückgezogen.

Während der ersten Monate des Jahres 1991
versuchte sie in erster Linie, die Hilfe für die
Zivilbevölkerung auszubauen, die in der völlig
desorganisierten Stadt, in der es an allem man-
gelte und die der Gewalt bewaffneter Banden
ausgeliefert war, zu überleben suchte. Der
schrittweise Aufbau einer Struktur ermöglichte
es dem IKRK, die unter der Kontrolle der Ein-
greiftruppe der ECOMOG stehende Umgebung
der Hauptstadt zu besuchen, während die in
Man (Côte d'Ivoire) stationierten Delegierten
ihrerseits Vorstösse in die ländlichen Regionen
unternahmen, die vom NPFL kontrolliert
wurden.

Die Friedensverhandlungen führten Anfang
1991 zu einem Waffenstillstand. Unter der Vor-
aussetzung, dass seine Delegierten jederzeit die
Frontlinien überschreiten und ihre Tätigkeit in
voller Sicherheit ausüben könnten, legte das
IKRK gemäss seinem Auftrag als neutraler Ver-
mittler einen Hilfsplan vor.

Indessen häuften sich die Sicherheitszwischen-
fälle, was den humanitären Tätigkeiten abträg-
lieh und für die Delegierten sehr gefährlich war.
Erst im April gelang es dem IKRK, mit der Er-
Öffnung einer Delegation in Gbarnga, dem Sitz
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der Regierung der NPRA®, und eines Büros in
Kakata in den ländlichen Gebieten Liberias dau-
ernd Delegierte zu stationieren.

Parallel zu diesen Anstrengungen kam ein Un-
terstützungsprogramm für das Liberianische Ro-
te Kreuz zum Tragen, dessen Hauptsitz während
der Zusammenstösse 1990 geplündert worden
war. Spezialisten des Zentralen Suchdienstes
wurden nach Monrovia, in die ländlichen Ge-
biete Liberias sowie nach Côte d'Ivoire entsandt,
wo sich Hunderttausende von liberianischen
Flüchtlingen aufhielten. Das Suchnetz wurde
später durch Aussensteilen in jenen Ländern er-
weitert, in denen ebenfalls liberianische Vertrie-
bene Zuflucht gefunden hatten, d.h. Guinea,
Sierra Leone, Nigeria und Ghana (s/eAe i/ntert).

Die chaotischen Zustände zu Jahresanfang er-
forderten zur Einrichtung der für die humani-
täre Tätigkeit notwendigen Infrastruktur
gewaltige Anstrengungen, da Ziele und Arbeits-

® «National Patriotic Reconstruction Assembly», poli-
tischer Arm der NPLF

weise der Institution vor Ort auf wenig Verständ-
nis stiessen. Vor diesem Hintergrund lud das
IKRK Frau Dr. Kou Nehway Gbokolo, Gesund-
heitsministerin der NPLF, sowie William N.C.
Caranda, einen der Stellvertretenden Direkto-
ren des Liberianischen Roten Kreuzes, vom 22.
bis 24. Juli zu einem Besuch des Hauptsitzes
des IKRK ein. Das IKRK konnte den Besuchern
seine Grundsätze und Handlungsmöglichkeiten
bei bewaffneten inneren Konflikten darlegen,
sowie einige Fragen, die zu Missverständnissen
Anlass geben konnten, bereinigen und damit zur
Sicherheit der Delegierten in dem von der NPFL
kontrollierten Gebiet beitragen. Frau Dr. Gbo-
kolo wurde auch von Präsident Cornelio Som-
maruga empfangen.

Im April führten die Kämpfe an der Grenze
zu Sierra Leone und der nachfolgende Einfall
der NPLF nahestehender bewaffneter Verbän-
de zur Flucht von Tausenden von Zivilisten. So-
wohl in Liberia als auch in Sierra Leone entstand
eine Notlage (s/eAe m/cA unter eAese/n LancO-

Der Friedensplan kam erst nach der vierten
Begegnung der Kriegsparteien in Yamassoukro
gegen Jahresende zum Tragen und bewirkte in
Liberia eine leichte Verbesserung der Lage. Ge-
wisse Strassen wurden wieder geöffnet und die
Kontrolle über Stellungen, die von der NPFL
gehalten wurden, gingen an die Streitkräfte der
ECOMOG über. Ende 1991 waren die Sicher-
heitsbedingungen für die entsandten Mitarbei-
ter des IKRK und der anderen vor Ort tätigen
Hilfsorganisationen jedoch weiterhin sehr
prekär.

Bei Jahresende umfasste das Personal des
IKRK in Monrovia 14 entsandte Mitarbeiter und
102 einheimische Angestellte; in Gbarnga be-
fanden sich 11 entsandte und 48 einheimische
Mitarbeiter.

*
* *

Tätigkeiten zugunsten der Gefangenen

Das IKRK unternahm grosse Anstrengungen,
um Zugang zu allen Kategorien von Gefange-
nen aller Konfliktparteien zu erhalten.

Während des ersten Vierteljahres besuchten die
Delegierten 55 von den Kräften der ECOMOG
gefangengenommene Personen, darunter Kämp-
fer der NPFL und der INPFL. Diese Gefange-
nen wurden am 26. Januar freigelassen und das
IKRK wurde ersucht, einen dieser Männer in
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eine von der NPFL kontrollierte Gegend zu
repatriieren. Am 3. Februar beteiligte sich das
IKRK an der Übergabe von 9 Personen, die von
der INPFL als Geiseln genommen worden wa-
ren, an die provisorische Regierung der Natio-
nalen Einheit (INGU).

Nachdem die Regierung der NPRA dem
IKRK die entsprechende Bewilligung erteilt hat-
te, begannen am 4. April die Haftstättenbesu-
che in dem von der NPFL kontrollierten Gebiet.
Rund dreissig Personen, die im Zusammenhang
mit dem Konflikt inhaftiert worden waren,
konnten besucht werden. Die Besuche gingen
während des ganzen Jahres weiter.

Ferner registrierten die Delegierten im Januar
rund 3 700 Zivilisten verschiedener Staatsange-
hörigkeit (Ghana, Guinea, Nigeria und Sierra
Leone), die in Lagern untergebracht worden wa-
ren. Sie erhielten bis zu ihrer Heimschaffung
im September zusätzliche Hilfe (zur Hauptsa-
che Nahrungsmittel und Küchenutensilien).
Nachdem sie gegenüber den Delegierten den
Wunsch geäussert hatten, in ihre Heimat zurück-
geführt zu werden, wurden in Zusammenarbeit
mit dem Liberianischen Roten Kreuz über 2 000
nigerianische und ghanaische Staatsangehörige
unter der Schirmherrschaft des IKRK repatriiert.

1991 besuchte das IKRK insgesamt 151 Häft-
linge in der Hand der ECOMOG und der NPFL.
In allen besuchten Haftstätten leistete das IKRK
Nahrungsmittelhilfe für die Gefangenen.

Suchdienst

Das Ausmass des Konflikts und die damit zu-
sammenhängende äusserste Unsicherheit verur-
sachte umfangreiche Bevölkerungsbewegungen:
Hunderttausende verliessen ihre Heimstätten
und flohen in andere Gegenden Liberias oder
in das nahe Ausland. Dazu kam, dass die Ver-
triebenen wegen der Unsicherheit oft von einer
Region in eine andere oder von einem Lager in
ein anderes zogen. Diese unkontrollierten Be-
wegungen trugen zur Trennung vieler Familien
bei: Tausende von Kindern wurden auf diese
Weise auf der Flucht von ihren Eltern verlassen
oder verloren.

Die dramatische Situation erforderte die Ein-
richtung eines ausgedehnten Suchnetzes, das aus-
ser Liberia (Monrovia und ländliche Gebiete)
auch Côte d'Ivoire, Guinea, Sierra Leone, Ni-
geria und Ghana umfasste.

Der Suchdienst registrierte und repatriierte auf
beiden Seiten die freigelassenen Zivilisten in ihr

Ursprungsgebiet oder ihr Ursprungsland. Es
wurden mehr als 9 000 Suchanträge bearbeitet
und beinahe 4 000 Vermisste aufgefunden. An
mehr als 160 öffentlichen Stellen sowie in Ver-
triebenenlagern wurden Listen der Gesuchten
ausgehängt und in den Medien veröffentlicht.
Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit den
Nationalen Gesellschaften der betroffenen Län-
der in die Wege geleitet.

Mit mehr als 16 600 Rotkreuzbotschaften war
der Austausch von Familienbotschaften im ver-
gangenen Jahr beträchtlich. Es wurde auch ei-
ne umfangreiche Aktion gestartet, um die Eltern
der Tausenden von verlassenen oder verlorenen
Kindern, die das IKRK vorübergehend betreu-
te, aufzufinden (s/eAe ««te« ««ter «AaArwwgs-
«î/ite/M/e» und «Metf/z/w/scAe Tat/g/re/te«»).

Schutz der Zivilbevölkerung

Der Schutz der Zivilbevölkerung war auch
1991 die Hauptsorge des IKRK. Die unkontrol-
lierte Heftigkeit der bewaffneten Auseinander-
Setzungen, die allgemeine Verunsicherung und
die Instabilität der Lage, aber auch die Bedro-
hung einzelner gefährdeter Gruppen — insbe-
sondere aus ethnischen Gründen — erschwerten
die Anstrengungen des IKRK ausserordentlich
und stellten sie zuweilen sogar in Frage. Die De-
legierten des IKRK schritten aber immer wieder
ein, um die Achtung der Zivilbevölkerung zu er-
reichen und die Vergehen an ihr zu unterbinden
(insbesondere summarische Hinrichtungen, Be-
drängungen aller Art und Plünderungen). In der
zweiten Jahreshälfte hatte sich die Lage in die-
ser Hinsicht etwas gebessert.

Nahrungsmittelhilfe

Die Delegierten in Monrovia und Gbarnga
verteilten in ihren Zuständigkeitsbereichen Nah-
rungsmittel an die vom Konflikt heimgesuchte
Zivilbevölkerung.

In Monrovia erhielten rund 700 verlassene
oder verlorene Kinder zwischen Januar und
April täglich eine Mahlzeit (Reis, Fisch, Gemü-
se), insgesamt 10 000 Rationen. In der Folge
übernahm die UNICEF dieses Programm. Das
IKRK verteilte Nahrungsmittel auch an die
Krankenhäuser und Waisenhäuser der Haupt-
Stadt. Zudem wurde in Monrovia ein «wirt-
schaftliches» Hilfsprogramm durchgeführt
(insbesondere Verteilung von Fischereinetzen,
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Saatgut, landwirtschaftlichen Werkzeugen und
Förderung der Kleintierzucht), das den Emp-
fängern die Wiederaufnahme einer gewinnbrin-
genden Tätigkeit ermöglichte und auf diese
Weise ihre Selbstversorgung förderte. Die in
Monrovia verteilte Hilfe belief sich insgesamt
auf 18,5 Tonnen (rund 35 000 Schweizer
Franken).

Alle Hilfsprogramme wurden von Helfern
und Freiwilligen des Liberianischen Roten Kreu-
zes durchgeführt, deren Arbeit vom IKRK koor-
diniert und logistisch unterstützt wurde. Mit der
allmählichen Rückkehr anderer Hilfsorganisa-
tionen nach Liberia richtete das IKRK seine Tä-
tigkeiten gezielt auf gewisse Personenkategorien
und auf Gebiete aus, die anderen nicht zugäng-
lieh waren.

Im Verlaufe einer Einschätzungsmission in der
von der NPFL kontrollierten Provinz Montser-
rado nahe bei Monrovia stiess das IKRK auf
rund 60 000 Zivilisten, die durch den Konflikt
isoliert worden waren und unter dramatischen
Bedingungen in dieser Gegend, zu der bisher kei-
ne Hilfsorganisation Zugang erhalten hatte,
überlebten. Die Delegation Gbarnga leitete zu-
sammen mit der Nationalen Gesellschaft unver-
züglich eine Nothilfeaktion zugunsten dieser
Menschen in die Wege. Von Anfang Juli bis En-
de Oktober beförderten gemischte Konvois des
IKRK und der Nationalen Gesellschaft unter
dem Zeichen des roten Kreuzes monatlich 500
Tonnen Nahrungsmittel, die das PAM® gestellt
hatte, durch die Kampflinien. Zu diesem Zeit-
punkt erfolgte eine Einschätzung vor Ort, wo-
bei festgestellt werden konnte, dass sich die
Ernährungslage normalisiert hatte und die
Ernten es der Bevölkerung ermöglichten, sich
selbst zu versorgen.

Die im Berichtsjahr in Liberia sowohl in Mon-
rovia als auch in den ländlichen Gebieten ver-
teilten Hilfsgüter und Nahrungsmittel umfassten
2 400 Tonnen (2,2 Millionen Schweizer
Franken).

Medizinische Tätigkeiten

Da Liberia von zahlreichen Hilfsprogrammen
nichtstaatlicher Organisationen unterstützt wird,
war die Hilfe des IKRK begrenzt. Sie wurde ge-
zielt zugunsten besonders gefährdeter Menschen

®
Welternährungsprogramm

und in abgelegenen oder schwer erreichbaren Ge-
bieten eingesetzt.

In der Provinz Montserrado waren in Kings-
ville, Zanna Town und Kakata von Juni bis Ok-
tober für rund 350 Kinder, die an schwerer
Unterernährung litten, drei Ernährungszentren
in Betrieb. Sowohl in dieser Provinz als auch
in Monrovia verteilte das IKRK an Kranken-
häuser und Behandlungsstellen Medikamente
und medizinisches Material. Ferner versorgte das
IKRK verschiedene Waisenhäuser mit Nahrungs-
mittein (insbesondere auch dasjenige des Libe-
rianischen Roten Kreuzes in Kakata, wo 200
behinderte Kinder betreut wurden). Schliesslich
wurde auch in den besuchten Gefängnissen und
an die Nationalen Gesellschaften für die Teams
ihrer freiwilligen Helfer medizinische Hilfe ab-
gegeben. Die medizinische Hilfe belief sich ins-
gesamt auf 155 000 Schweizer Franken.

Die 1990 vom IKRK in Angriff genommene
Sanierungskampagne wurde 1991 noch weiter
ausgedehnt. Die Auswirkungen dieser Aktion wa-
ren in Monrovia, wo das IKRK umfangreiche
Arbeiten (im Wert von 584 000 Schweizer Fran-
ken) zur Wiederherstellung der während der
Kämpfe unterbrochenen Trinkwasserversorgung
einleitete, bedeutend. Das Pumpwerk und die
Trinkwasseraufbereitungsanlage von White
Plains wie auch der Staudamm von Mount Cof-
fee lagen in unsicheren Gebieten. Nach Verhand-
lungen mit allen betroffenen Parteien wurde ein
Abkommen zwischen dem IKRK, den Wasser-
werken und der Stadtverwaltung von Monrovia
unterzeichnet, die 400 ihrer Arbeiter zur Verfü-
gung stellte. Die Ingenieure für sanitäre Belan-
ge des IKRK konnten auf diese Weise die
notwendigen Reparaturarbeiten ausführen und
durchschnittlich 46% der normalen Wasserver-
sorgung sichern. Vorerst musste das IKRK aber
die Stromversorgung der Aufbereitungsanlage
und des Pumpwerks durch das Elektrizitätswerk
Luke Plant wiederherstellen, das während der
Ereignisse ebenfalls beschädigt worden war; fer-
ner mussten 15 000 undichte Stellen ausgebes-
sert, 10 000 Entnahmeverbindungen abgestellt
und 52 öffentliche Verteilerstellen eingerichtet
werden, um die Wasserverluste möglichst ein-
zuschränken. Zudem finanzierte das IKRK in
der Hauptstadt die Entsorgung der Abfälle
durch städtische Angestellte und freiwillige Rot-
kreuzhelfer.
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In dem von der NPLF kontrollierten Gebiet
konnten rund 20 bereits bestehende Brunnen
wiederhergestellt und neue ausgehoben werden;
die Bevölkerung wurde in der zweckmässigen
Verwendung des Trinkwassers unterwiesen. In
einigen Fällen wurden elektrische Pumpen zur
Verfügung gestellt. In ganz Liberia wurden mehr
als fünfzig Brunnen saniert.

Zusammenarbeit
mit der Nationalen Gesellschaft

Das IKRK hat die Nationale Gesellschaft, de-
ren Mitglieder sich auf beiden Seiten der Front-
linie befanden, massgeblich unterstützt. In
Monrovia, wo der Sitz des Roten Kreuzes 1990
während der Kämpfe geplündert worden war,
konnten mit Hilfe des IKRK, das Material und
Transportmittel zur Verfügung stellte und die
Gehälter der festen Angestellten bis Ende Juni
ausbezahlte, neue Räumlichkeiten eingerichtet
werden. Der Erste-Hilfe-Dienst, der für die in
die Stadt zurückkehrenden Vertriebenen Hilfs-
programme durchführte, erhielt eine Ambulanz.
Mehr als 50 freiwillige Helfer der Erste-Hilfe-
Posten von West Point, Caldwell und Sprigg
Payne Airfield, die zusammen von April bis Juli
mehr als 3 000 Patienten betreuten, konnten
Weiterbildungskurse besuchen.

Auch im von der NPLF kontrollierten Ge-
biet gewährte das IKRK der Nationalen Gesell-
schaft, insbesondere im administrativen Bereich
und in Belangen der Rotkreuzhelfer, materielle
und finanzielle Unterstützung. Der Zweigstelle
in Kakata wurde ein Fahrzeug zur Verfügung
gestellt.

Verbreitung

Der wiederholte Missbrauch des Rotkreuzzei-
chens und die prekären Sicherheitsbedingungen
für die nach Liberia entsandten Mitarbeiter er-
forderten während des ganzen Jahres eine mit
Nachdruck betriebene Kampagne zur Verbrei-
tung der grundlegenden humanitären Regeln:
Zur Unterbindung der missbräuchlichen Ver-
wendung des Rotkreuzzeichens (zahlreiche Pri-
vatpersonen und Gewerbetreibende benutzten es

zu ihrem Schutz) startete das IKRK, in Zusam-
menarbeit mit den Behörden, eine systematische
Kampagne, das Zeichen mit dem roten Kreuz
durch andere, sinnvollere Bildzeichen zu erset-
zen; Stadtteil nach Stadtteil entfernten Freiwil-

ligenteams der Nationalen Gesellschaft die roten
Kreuze auf Aushängeschildern, Häusern, Fahr-
zeugen usw. und ersetzten sie durch andere Sym-
bole, etwa das der Schlange, die sich um einen
Stab windet, oder das grüne Kreuz. Auch klas-
sischere Methoden wurden angewandt, um die
Streitkräfte zu sensibilisieren (Vorträge in den
Kasernen, Verteilung von Broschüren). Nicht zu-
letzt galten die Verbreitungsanstrengungen auch
den lokalen Medien (s/e/te awc/t das Kap/'te/
«Ferdre/tMrtg /« A/WAra»),

In dem von der NPFL kontrollierten Gebiet
gab es für die militärischen Verantwortlichen
Veranstaltungen, um ihnen die humanitären
Grunsätze näherzubringen.

SIERRA LEONE

Infolge der Kämpfe an der Grenze zu Liberia
im April und dem nachfolgenden Einfall bewaff-
neter liberianischer Verbände im Mai, flüchte-
ten Tausende von Zivilisten in Sierra Leone nach
Südosten, während gleichzeitig liberianische Ver-
triebene nach Sierra Leone einströmten.

Während der Ereignisse im April begab sich
der Stellvertretende Generaldelegierte des IKRK
für Afrika, der Liberia besuchte, zweimal nach
Freetown, wo er mit den Behörden, den Leitern
der Nationalen Gesellschaft und Vertretern des
UNHCR zusammentraf, um die Möglichkeiten
für eine Hilfsaktion zugunsten der Opfer der
Ereignisse abzuklären. Da sich ein Vertreter der
Internationalen Föderation der Rotkreuz- und
Rothalbmondgesellschaften ebenfalls in Free-
town aufhielt, konnten die Hilfsmassnahmen
(gemeinsame Sendungen von medizinischen Not-
hilfegütern) und die Unterstützung diesbezügli-
eher Tätigkeiten der Nationalen Gesellschaften
koordiniert werden.

Gemäss seinem Auftrag ersuchte das IKRK
um die Erlaubnis, die während der Ereignisse
festgenommenen Personen zu besuchen. Nach-
dem es den Behörden die Kriterien seiner Ak-
tion in einem Memorandum mitgeteilt hatte,
erhielt es nach zahlreichen Unterredungen die
Genehmigung zum Besuch der im Zusammen-
hang mit den Ereignissen festgenommenen Per-
sonen. Am 17. Mai besuchten die Delegierten
im Zentralgefängnis von Freetown 114 Häftlin-
ge. Trotz häufiger Demarchen konnte das IKRK
die Gefangenenbesuche nicht wiederholen. Am
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Ende des Jahres 1991 wurde über diese Fragen
mit den Behörden in Freetown weiter verhandelt.

Da die Kämpfe in den östlichen und südli-
chen Provinzen Sierra Leones (Region von Zim-
mi und Segbwema) anhielten, führte eine Equipe
des IKRK im September in diesem Gebiet eine
Lagebeurteilung durch und stellte fest, dass im
Hinblick auf Nahrungsmittel und medizinische
Versorgung keine dringenden Bedürfnisse be-
standen. Selbst wenn die Lage der Zivilbevöl-
kerung prekär erschien, konnten allfällige
Bedürfnisse von bereits vor Ort anwesenden
Hilfsorganisationen gedeckt werden.

Ab November trat jedoch insbesondere in der
Gegend von Zimmi eine Verschlechterung der
Lage ein, die bewirkte, dass die Hilfsorganisa-
tionen nicht mehr in das Gebiet zurückkehren
konnten. Im Dezember gelang dem IKRK den-
noch eine neue Einschätzung, wobei sich her-
ausstellte, dass grosse Gruppen von Zivilisten
Not litten. Ende des Jahres legte das IKRK ei-
nen Arbeitsplan vor, um rund 10 000 Menschen
Schutz und Hilfe zu gewähren.

Angesichts des Verhaltens gewisser Kämpfer

wurden vor Ort Veranstaltungen zur Verbrei-
tung der Grundsätze des humanitären Völker-
rechts für die Angehörigen der Streitkräfte
organisiert, um zu versuchen, der Zivilbevölke-
rung einigen Schutz zu sichern und die Achtung
der Mission des IKRK und seines Wahrzeichens
durchzusetzen.

TSCHAD

Der dreijährige Ausbildungskurs für Prothe-
sentechniker, der unter der Schirmherrschaft des
IKRK im Orthopädiezentrum Kabalaye in
N'Djamena'" stattfand, endete im Dezember
1991. Neun Tschader bestanden erfolgreich die
Schlussexamen.

Im vergangenen Jahr versah die Werkstatt in
Kabalaya mehr als 70 Kriegsinvalide mit Pro-
thesen und stellte 190 Prothesen und 180 Orthe-
sen (Stützapparate) sowie rund hundert Paar
Krücken her. Daneben wurden nahezu 200 Re-
paraturen ausgeführt.

Ovta/nTcö

ÄTHIOPIEN

Das Regime Haile Mariam Mengistus wurde
am 28. Mai 1991 gestürzt, 17 Jahre nach Be-
ginn der äthiopischen Revolution und jahrelan-
gen Kämpfen zwischen Truppen der Regierung
und der TPLF/EPRDF" sowie der EPLF
Die entscheidende letzte Offensive war gegen die
Hauptstadt Addis Abeba gerichtet, während die
Hauptstädte der Provinzen Godjjam und Wol-
lo, nämlich Bahr Dar und Dessie, bereits seit
Februar in der Hand der Truppen der EPRDF
waren. Zur selben Zeit eroberten die Truppen
der EPLF Asmara und den Hafen Assab. Es
wurde eine Übergangsregierung gebildet und die
Durchführung eines Referendums über die Un-
abhängigkeit Eritreas innerhalb von zwei Jah-
ren angekündigt.

Das IKRK bemühte sich, den durch die
politisch-militärischen Ereignisse verursachten
humanitären Bedürfnissen zu begegnen. Als er-
stes galt es, dem medizinisch-chirurgischen Be-
darf zu genügen. So hatten die drei in Bahr Dar,
Dessie und Asmara stationierten chirurgischen

Equipen des IKRK unter schwierigen Voraus-
Setzungen ein enormes Arbeitspensum zu bewäl-
tigen. Ferner übernahm die Institution die
Leitung des Krankenhauses Balcha in Addis
Abeba. Zusätzlich führte die Institution unter
dramatischen Umständen eine grossangelegte
Schutz- und Hilfsaktion für rund 240 000 de-
mobilisierte Soldaten durch, die oft Tausende
von Kilometern von ihrem Herkunftsort entfernt
waren.

Während der letzten Wochen der Kämpfe wa-
ren die Kontakte zu den Verantwortlichen der
bewaffneten Widerstandsgruppen in Khartum,
Washington und London verstärkt worden, um
einerseits die Sicherheit der medizinischen Equi-

Das Orthopädiezentrum wird gemeinsam vom IKRK
und der SECADEV (Katholische Hilfs- und Entwick-
lungsorganisation) betrieben.

" Tigrean People's Liberation Front/Ethiopian People's
Revolutionary Democratic Front

Eritrean People's Liberation Front
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pen des IKRK sicherzustellen, die in den von
ihnen kontrollierten Zonen tätig waren (insbe-
sondere das medizinische Team in Bahr Dar,
das seit dem Fall der Stadt Ende Februar von
der Umwelt abgeschnitten war), und anderer-
seits, um die guten Dienste der Institution zu-
gunsten der militärischen und zivilen Opfer
anzubieten.

Ab Mitte Mai überstürzten sich die Ereignis-
se: Dessie wurde von den Truppen der EPRDF
und Asmara von jenen der EPLF erobert, Prä-
sident Mengistu trat am 21. Mai zurück, Addis
Abeba fiel am 28. Mai, während in London un-
ter der Schirmherrschaft der Vereinigten Staa-
ten die Verhandlungen zwischen der Regierung
und Vertretern der Widerstandsgruppen begon-
nen hatten. Der Stellvertretende Generaldelegier-
te des IKRK für Afrika begab sich in die
britische Hauptstadt, um mit den Vertretern der
EPLF und der EPRDF die Fortsetzung der Ak-
tion des IKRK im Feld zu erörtern. Gleichzeitig
nahm das IKRK Kontakt mit den neuen Macht-
habern auf, während es gemeinsam mit der Na-
tionalen Gesellschaft eine Nothilfeaktion
organisierte, in deren Rahmen Kriegsverwun-
dete zur Behandlung ins Krankenhaus Balcha
(wo vier sowjetische Equipen^ tätig waren) so-
wie in die weiterhin in Betrieb stehenden Kran-
kenhäuser des Gesundheitsministeriums
evakuiert wurden.

Am 7. Juni bot das IKRK der Übergangsre-
gierung offiziell seine guten Dienste an, um den
Zugang zu den im Zusammenhang mit den Er-
eignissen festgenommen Personen zu erhalten.
Diesem Angebot war ein Memorandum über die
humanitären Tätigkeiten der Institution zugun-
sten festgehaltener Personen beigefügt (Memo-
randum on the Humanitarian Activities of the
ICRC on behalf of Detained Persons), das das
strikt humanitäre Ziel ihrer Aktion hervorhob.
Ausserdem unterbreitete das IKRK einen Not-
hilfeplan im Nahrungsmittel- und medizinischen
Bereich, den es gemeinsam mit dem Äthiopi-
sehen Roten Kreuz zugunsten der ehemaligen
Soldaten eingeleitet hatte, die obdachlos, ohne
Nahrung und medizinische Versorgung im Land
verstreut waren.

" Dieses Krankenhaus gehörte der sowjetischen Allianz
der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Es
wurde in ein kriegschirurgisches Krankenhaus umge-
wandelt und vom IKRK während der Unruhen in Ad-
dis Abeba übernommen.

Ebenfalls im Juni ersuchte die neue Regie-
rung in Eritrea das im Krankenhaus in Asmara
tätige chirurgische Team des IKRK, das Land
zu verlassen. Im Anschluss an den Abzug sei-
ner Equipe bot das IKRK der Übergangsregie-
rung am 15. September seine guten Dienste an
und schlug vor, eine hochrangige Delegation zu
entsenden, um die Möglichkeit einer Wiederauf-
nähme der Tätigkeiten des IKRK im Rahmen
seines Mandats zu erörtern.

Im Gefolge einer Reihe von Gesprächen und
Kontakten unternahm der Vizepräsident der In-
stitution, Claudio Caratsch, vom 14. bis 21. De-
zember eine Mission nach Äthiopien und Eritrea.
In Addis Abeba traf er mit dem Präsidenten
der Übergangsregierung, Meies Zenawi, und des-
sen engsten Mitarbeitern zusammen. Der Prä-
sident erteilte dem IKRK die Erlaubnis, alle
Haftstätten ab Anfang 1992 zu besuchen. In As-
mara unterhielt sich Claudio Caratsch nament-
lieh mit dem Generalsekretär der eritreischen
Übergangsregierung, Issayas Afewori, sowie mit
dem Sekretär für auswärtige Beziehungen, Mo-
hamed Said Barreh. Die Führungskräfte Eritreas
äusserten sich positiv zu einer Rückkehr des
IKRK nach Eritrea, wiesen jedoch darauf hin,
dass die Freilassung aller Häftlinge bevorstün-
de. Das Angebot des IKRK, im orthopädischen
Bereich tätig zu werden, wurde dagegen sehr be-
grüsst.

Hilfstätigkeiten zugunsten
der ehemaligen Soldaten

Aufgrund der Ereignisse wurden Zehntausen-
de von Soldaten der ehemaligen Regierungsar-
mee, die bisher im Norden Äthiopiens stationiert
waren, von den neuen Machthabern demobili-
siert. Die humanitären Dienste der EPRDF er-
suchten das IKRK, diesen Männern, die völlig
mittellos dastanden, zu helfen. Gemeinsam mit
dem Äthiopischen Roten Kreuz leitete das IKRK
deshalb Anfang Juni eine grossangelegte Hilfs-
aktion ein, um ihnen die Rückkehr an ihren
Wohnort zu erleichtern.

Rund zwanzig Auffanglager wurden längs der
nach Süden führenden Marschrouten eingerich-
tet, wo die ehemaligen Soldaten als erstes medi-
zinische Pflege, Nahrung und Wasser sowie
Decken und Kleidungsstücke erhielten. Auf dem
Höhepunkt dieser Aktion standen in den La-
gern ausser etwa 1 000 Freiwilligen des Äthio-
pischen Roten Kreuzes 40 vom IKRK und 15

von Nationalen Gesellschaften entsandte Kräf-
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te sowie rund 100 vor Ort eingestellte Mitarbei-
ter im Einsatz.

Zur Verbesserung der hygienischen Verhält-
nisse waren in diesen Auffanglagern umfangrei-
che Arbeiten nötig, die durch den massiven
Zustrom ehemaliger Soldaten und aufgrund der
unvorhersehbaren endgültigen Zahl der zu er-
wartenden Heimkehrer noch erschwert wurden.
Die Ingenieure des IKRK für sanitäre Belange
versahen die Lager deshalb mit Strukturen, die
jederzeit leicht den Bedürfnissen angepasst wer-
den konnten (Trinkwasserzisternen, Wasserröh-
ren, Latrinen usw.). Ausserdem beauftragten sie
Freiwillige unter den ehemaligen Soldaten, um
die Einhaltung der elementarsten hygienischen
Vorschriften und Sauberhaltung des Lagers zu
überwachen.

Die Aufgabe der medizinischen Equipen
bestand vornehmlich in der Behandlung der
Heimkehrer, die aufgrund der erlittenen Ent-
behrungen an Erschöpfung, Deshydratation,
chronischem Durchfall oder Fieberschüben
litten.

Im Rahmen einer zweiten Phase der Hilfsak-
tion wurden die ehemaligen Soldaten an ihren
Herkunftsort zurückgebracht. Nahezu 380 Busse
und Lastwagen wurden für diese umfangreiche
Aktion benötigt, die sich über drei Monate er-
streckte. Die Heimkehrer benutzten zwei Haupt-
achsen, um zü dem im Süden von Addis Abeba
gelegenen Sammellager Nazaret zu gelangen,
von wo die Busse in die Hauptstädte der einzel-
nen Provinzen fuhren. Die West-Achse führte
von Eritrea über Adwa/Adigrat, Mekele (Pro-
vinz Tigre) und Dessie (Provinz Wollo), die Ost-
Achse von der eritreisch-sudanesischen Grenze
über Gondar (Gondar) und Bahr Dar (Gojjam)
nach Nazaret. In den Ubergangslagern von Ad-
wa und Adigrat sowie jenen in der Provinz Gon-
dar konnten die Heimkehrer nach einem tage-,
wenn nicht gar wochenlangen Marsch neue Kräf-
te schöpfen, bevor sie sich nach den Transit-
Zentren in Mekele, Dessie und Bahr Dar und
schliesslich zum Sammellager in Nazaret auf den
Weg machten. Angesichts der Tatsache, dass die
Heimkehrer schubweise in manchen bereits über-
füllten Zentren eintrafen, konnte dieses Stan-
dardverfahren nicht durchgehend angewandt
werden, da die Ermittlung des Herkunftsorts
der ehemaligen Soldaten mit administrativen
Schwierigkeiten verbunden war und für den
enormen Zustrom von Menschen nicht genügend
Transportmittel zur Verfügung standen.

Trotz aller Schwierigkeiten waren Ende 1991

über 240 000 Personen an ihren Herkunftsort
zurückgebracht worden — darunter 45 000 Men-
sehen, die in den Sudan geflüchtet und vom
UNHCR aus dem Lager in Kassala repatriiert
worden waren.

Die dritte und letzte Phase des Hilfspro-
gramms bestand in der Wiedereingliederung die-
ser Männer, die nach einer oft mehrjährigen
Abwesenheit wieder zu ihrer Familie zurück-
kehrten und somit ohne Arbeit und völlig mit-
tellos waren. Im Rahmen dieses Ende 1991

begonnenen Programms erhielten sie fünf Mo-
natsrationen Lebensmittel.

Nahrungsmittelhilfe

Anfang des Jahres trafen das IKRK und das
Äthiopische Rote Kreuz eine Vereinbarung hin-
sichtlich der Nahrungsmittelhilfe zugunsten der
in Eritrea ansässigen Zivilbevölkerung. Diese
Aktion kam 150 000 Menschen auf eritreischem
Gebiet um Asmara zugute (die Lebensmittel
wurden vom WFP geliefert). Ausserdem ver-
teilten das IKRK und das Äthiopische Rote
Kreuz an 50 000 in Not geratene Menschen in
Asmara wöchentliche Nahrungsmittelrationen
und Trinkwasser.

Einschliesslich der an die ehemaligen Solda-
ten abgegebenen Güter gelangten 1991 insgesamt
21 500 Tonnen Nahrungsmittel und 2 000 Ton-
nen sonstige Hilfsgüter (darunter 190 000
Decken, tausend Zelte und 48 Tonnen Kleidung)
im Rahmen der gemeinsam mit dem Äthiopi-
sehen Roten Kreuz durchgeführten Hilfsaktio-
nen zur Verteilung.

Medizinische Hilfe
Die 1991 im medizinischen Bereich durchge-

führten Tätigkeiten umfassten vorwiegend kriegs-
chirurgische Eingriffe und die Notfallbehand-
lung der ehemaligen Soldaten, die sich auf dem
Weg in den Süden befanden. Anfangs war der
in den Übergangslagern zu verzeichnende allge-
meine Gesundheitszustand sehr prekär. Das
IKRK sah sich deshalb gezwungen, zusätzlich
zur rein medizinischen Behandlung die hygieni-
sehen Bedingungen zu verbessern sowie
Desinfektions- und Antimalariamassnahmen zu
ergreifen. Wöchentlich wurden über 1 000 Pa-
tienten in den Ambulatorien der Lager behan-
delt und Hunderte unter ihnen in Kranken-
hauszelten untergebracht. Etwa 300 Menschen,
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deren Gesundheitszustand sehr kritisch war,
wurden in die Krankenhäuser des Gesundheits-
ministeriums in Addis Abeba evakuiert.

Zur Durchführung chirurgischer Eingriffe ver-
fügte das IKRK Anfang 1991 über drei vom Fin-
nischen und Niederländischen Roten Kreuz zur
Verfügung gestellte Teams, die in den Kranken-
häusern in Asmara (Eritea), Bahr Dar (Gojjam)
und Dessie (Wollo) im Einsatz standen.

Anfang 1991 hatte das IKRK bei den Verant-
wortlichen der EPLF Demarchen unternommen,
um seine Tätigkeiten in Eritrea auszubauen, wo
die Institution lediglich über eine chirurgische
Equipe in Asmara verfügte, die Kriegsverwun-
dete behandelte und die medizinischen Program-
me der ERA''' unterstützte. Doch aufgrund des
Regierungswechsels musste das Team Eritrea
Ende Juni verlassen. Während seiner Anwesen-
heit waren insgesamt 600 Eingriffe durchgeführt
und 740 Patienten aufgenommen worden.

Angesichts der wenigen Kriegsverwundeten,
die ins Krankenhaus in Dessie eingeliefert wur-
den, beschloss das IKRK im Februar im Ein-
Verständnis mit dem äthiopischen Gesundheits-
ministerium, die Aktivitäten seiner chirurgischen
Equipe, deren Abzug für März vorgesehen war,
vorzeitig abzubauen. Aufgrund der Entwicklung
der Lage arbeitete das Team dann jedoch bis
zu ihrer Normalisierung im August weiter in
Dessie. 1991 nahm das Krankenhaus über 2 000
Patienten auf, wo die Equipe 4 335 chirurgi-
sehe Eingriffe vornahm. Während der Monate
Mai bis Juli, in denen die Patientenzahl ihren
Höchststand erreicht hatte, wurde eine zusätz-
liehe chirurgische Equipe nach Dessie entsandt.

Die chirurgische Equipe in Bahr Dar in der
Provinz Gojjam war während dreier Monate
(Ende Februar bis Juni) im Anschluss an die
Eroberung der Stadt durch die Truppen der
EPRDF von der Umwelt abgeschnitten. Unter
schwierigsten Umständen (Wasser- und Strom-
ausfall, Mangel an chirurgischem Material und
Verbandstoff) bewältigte das Team, das aus
einer Chirurgin und drei Krankenschwestern
bestand, zwischen dem 24. Februar und dem
2. Juni die Behandlung von über 1 000 Kriegs-
verwundeten und führte mehr als 750 chirurgi-
sehe Eingriffe durch. Die Aufgaben eines Teils
des äthiopischen Personals, das das Kranken-
haus beim Fall der Stadt verliess, wurden von

Eritrean Relief Association (Zweigstelle für humani-
täre Belange der EPLF)

jungen Freiwilligen des Äthiopischen Roten
Kreuzes übernommen, die sich Tag und Nacht
um die Patienten kümmerten.

Trotz seiner Isolation gelang es dem chirur-
gischen Team Mitte März zum ersten Mal, über
Khartum eine Nachricht an das IKRK zu sen-
den, das seinerseits die Familien der Ärztin und
der Krankenschwestern beruhigen konnte. Ein
IKRK-Konvoi konnte sich am 6. Juni nach Bahr
Dar begeben, um das Personal auszuwechseln
und das Krankenhaus erneut mit Medikamen-
ten und chirurgischem Material zu versorgen.
Während des Berichtsjahres wurden über 1 800
Patienten aufgenommen und 2 600 Eingriffe
durchgeführt.

Ausserdem übernahm das IKRK im Einklang
mit der am 25. Mai mit dem Äthiopischen Ro-
ten Kreuz und der sowjetischen Allianz der
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften un-
terzeichneten Vereinbarung vorübergehend die
Leitung des Krankenhauses Balcha in Addis
Abeba. Zwischen Mai und Juli fanden insge-
samt 1 200 Patienten in dieser medizinischen
Einrichtung Aufnahme.

Orthopädisches Programm

Das IKRK gewährte dem Rehabilitationszen-
trum Debre Zeit sowie dem orthopädischen Zen-
trum in Addis Abeba weiterhin technische
Unterstützung. Insgesamt stellten die beiden
Zentren 1 280 Prothesen und 330 Orthesen
(Stützapparate) her, während 950 Kriegsinvalide
zur Behandlung aufgenommen wurden. Auch
die orthopädischen Zentren in Asmara, Dessie
und Harar erhielten weiterhin Unterstützung
vom IKRK.

UGANDA
Die Kämpfe zwischen Oppositionsbewegun-

gen und Regierungsstreitkräften dauerten auch
im Berichtsjahr in den Distrikten im Norden und
Nordosten des Landes weiter an. Von diesen
Guerillakämpfen betroffen waren hauptsächlich
die Distrikte Gulu, Kitgum und — wenn auch
in vermindertem Masse — Apac und Lira. Im
äussersten Südosten des Landes kam es längs
der Grenze zu Scharmützeln, die mit der Lage
in Rwanda in Zusammenhang standen, was un-
ter der ugandischen Bevölkerung eine gewisse
Verunsicherung hervorrief.
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Das Schicksal der Zivilbevölkerung hing von
der ständig wechselnden Situation ab. Dies traf
insbesondere auf die nördlichen Landesteile zu,
zu denen das IKRK aufgrund einer militärischen
Grossoffensive zwischen März und August bis
Ende September keinen Zugang mehr hatte. Zu
diesem Zeitpunkt konnte die Institution nach
Gulu und Lara zurückkehren und die Haftstät-
tenbesuche wiederaufnehmen. Als die Ruhe wie-
dereingekehrt war, war die ständige Präsenz des
IKRK nicht mehr nötig. Ende des Jahres schloss
die Institution ferner ihre beiden Büros in Gulu
und Soroti, wobei jedoch regelmässige Besuche
von Kampala aus durchgeführt werden.

*
* *

Tätigkeiten zugunsten der Häftlinge
Das IKRK setzte die Besuche von Personen

fort, die im Zusammenhang mit dem Konflikt
oder aus Staatssicherheitsgründen festgenom-
men worden waren. In 68 zivilen und militäri-
sehen Haftstätten — darunter Polizeistationen
und Militärkasernen — sahen die Delegierten
bei insgesamt 144 Besuchen 2 730 Häftlinge, da-
von 2 079 zum ersten Mal. Allerdings erhielten
sie keinen Zugang zu den noch nicht verurteil-
ten Militärangehörigen im Gewahrsam der
Armee.

Die militärische Offensive der Regierungs-
Streitkräfte im März im Norden des Landes
brachte neue Verhaftungen mit sich. Das IKRK
unternahm Demarchen, um diese Personen in
den Haftstätten der Region besuchen zu können.
Trotz einer vom Kommandierenden der Streit-
kräfte erteilten ersten Erlaubnis wurde dem
IKRK der Zugang zum Norden des Landes ver-
weigert. Diese Situation blieb bis zum Jahres-
ende unverändert. Gleichzeitig wurden drei
Ugander, die für das IKRK-Büro in Gulu ar-
beiteten, bis Ende Juni festgenommen.

Der IKRK-Generaldelegierte für Afrika be-
gab sich Ende Mai nach Kampala, um die ugan-
dischen Behörden für die Notwendigkeit einer
Wiederaufnahme der humanitären Tätigkeiten
des IKRK im Norden des Landes zu sensibili-
sieren. Die Institution erhielt jedoch erst am 26.
September die Erlaubnis, die Besuche in den
Haftstätten im Norden des Landes — nament-
lieh in den Gefängnissen in Gulu, Lira und Kit-
gum — wiederaufzunehmen.

In den besuchten Gefängnissen wurden Hilfs-
güter in Höhe von 57 000 Schweizer Franken
verteilt. Einerseits erhielten die Häftlinge, die
aufgrund der einseitigen Ernährung an Avita-
minose litten, Nahrungsmittel, andererseits be-
kamen sie etwas Hilfe in Form von Reinigungs-
und Körperpflegeartikeln, Kleidung oder
Decken. Ausserdem unterstützte das IKRK die
freigelassenen Häftlinge, um ihnen bei der Wie-
deraufnahme eines Lebens in der Freiheit zu hei-
fen. Schliesslich wurden Sanierungsarbeiten in
den Regierungsgefängnissen von Kampala, Jin-
ja, Kumi, Mbale und Soroti durchgeführt.

Suchdienst

Der Suchdienst des IKRK in Uganda entfal-
tete seine Tätigkeiten einerseits im Rahmen der
Besuche der Haftstätten, andererseits in den
Flüchtlingslagern im Sudan und in Rwanda. Bei
den Gefängnisbesuchen wurden die zum ersten
Mal besuchten Häftlinge wie immer registriert.

Da die Büros von Gulu und Soroti geschlos-
sen wurden, betraute das IKRK das Ugandische
Rote Kreuz mit einem Teil der Verantwortung
im Bereich der Übermittlung der Rotkreuzbot-
Schäften. Auch die Tätigkeiten zugunsten der
sudanesischen Flüchtlinge in der Westlichen Nil-
provinz sowie die nach Süduganda strömenden
zahlreichen rwandischen Flüchtlinge machten die
Schaffung einer Suchdienstabteilung innerhalb
der Nationalen Gesellschaft erforderlich. Im Be-
richtsjahr konnten 218 Suchanträge abgeklärt
werden.

zvräcAe« Luanda «nd Äwnnrfa

Das IKRK wurde im Zusammenhang mit den
Unruhen in Rwanda von den beiden Ländern
ersucht, als neutraler Vermittler die Repatriie-
rung der ugandischen und rwandischen Staats-
angehörigen, die auf der einen oder anderen
Seite der Grenze festsassen, zu organisieren. Der
erste Konvoi verliess Kampala am 2. März mit
34 rwandischen Studenten an Bord. Auf dem
Rückweg wurden 30 Ugander in ihre Heimat
zurückgebracht. Insgesamt wurden bei drei sol-
chen Einsätzen etwa 340 Ugander und 50 Rwan-
der repatriiert (s/eAe awc/z unter «t?won<7a»).

Ausserdem führte ein Delegiertenteam im De-
zember eine Mission durch, bei der die Lage der
rund 20 000 rwandischen Flüchtlinge ermittelt
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wurde, die sich im ugandischen Grenzdistrikt
Kisurto aufhielten.

Schutz der Zivilbevölkerung
Die Zivilbevölkerung hatte weiterhin am mei-

sten unter den in einigen Regionen des Landes
ausgetragenen Kämpfen zu leiden. Im Norden
Ugandas geriet die Bevölkerung mitten in die
Gefechte, die sich die Truppen der Regierungs-
Streitkräfte und der Opposition zwischen März
und August lieferten. Sie hatte somit sowohl un-
ter den Kämpfen als auch unter Repressalien
zu leiden.

Sobald es Ende September in den Norden zu-
rückkehren durfte, nahm sich das IKRK der Zi-
vilbevölkerung und namentlich der aufgrund der
militärischen Operationen Vertriebenen an.

Hilfe für die Zivilbevölkerung
1991 verteilte das IKRK wiederum Nahrungs-

mittel und andere Hilfsgüter an die Vertriebe-
nen aus den Konfliktgebieten. Während die
Institution in den Regionen von Gulu und So-
roti bis zur vorübergehenden unfreiwilligen Ein-
Stellung ihrer Tätigkeiten alleine arbeitete,
wurden die Hilfsaktionen in anderen Konflikt-
gebieten wie z.B. in Kasese (Südwest-Uganda)
gemeinsam mit den Ortssektionen des Ugandi-
sehen Roten Kreuzes durchgeführt.

Im Norden des Landes startete das IKRK am
12. Februar ein Agrarhilfsprogramm zugunsten
von 30 000 Familien (rund 90 000 Menschen),
die nach ihrer Vertreibung in den Osten des Lan-
des an ihren Herkunftsort zurückkehrten. Aus-
serdem erhielten sie etwas Nahrungsmittelhilfe
(82,5 Tonnen). Ein ähnliches Programm wurde
im August in der Gegend von Soroti zugunsten
von 18 500 Familien durchgeführt. Insgesamt
wurden über 400 Tonnen Saatgut und 63 000
Hacken verteilt. Das Anfang des Jahres in der
Gegend von Kumi gestartete Programm zur Ver-
besserung der hygienischen Verhältnisse und der
öffentlichen Gesundheit musste unterbrochen
werden, da die wiederinstandgesetzten Brunnen
bei den Kämpfen zerstört wurden und das IKRK
aufgrund der militärischen Offensive keinen Zu-
gang mehr zu dieser Region hatte.

Bei der Schliessung des Vorratslagers des
IKRK in Soroti im Dezember wurden die übrig-
gebliebenen Hilfsgüter mit der logistischen Un-

terstützung der IKRK-Delegation in Kenia nach
Äthiopien und in den Sudan geschafft.

In der Gegend von Kasese (Südwest-Uganda)
trieben die im März ausgebrochenen Unruhen
die Bevölkerung in die Flucht. Bei den beiden
gemeinsam mit der Nationalen Gesellschaft
durchgeführten Lagebeurteilungen wurden über
3 000 vertriebene Familien ermittelt. Die Natio-
nale Gesellschaft, der das IKRK Hilfsgüter und
Transportmittel zur Verfügung gestellt hatte,
nahm die Verteilung von etwa 57 Tonnen Saat-
gut, 5,3 Tonnen Nahrungsmittel und 24 Ton-
nen sonstiger Güter wie Werkzeuge, Decken,
Kanister und Küchenutensilien vor.

RWANDA/BURUNDI

UNRUHEN IN BURUNDI

Als in Burundi Ende November Unruhen aus-
brachen, flohen 4 000 Burundier nach Rwanda
und 20 000 weitere nach Zaire. Die im Land
anwesenden IKRK-Delegierten, die gerade eine
Besuchsreihe in den Haftstätten beendet hatten,
wurden umgehend tätig und evakuierten insbe-
sondere Verwundete aus einigen Quartieren der
Hauptstadt. Das IKRK erliess ferner einen Ap-
pell über den Rundfunk, um die beteiligten Par-
teien aufzufordern, das Rotkreuzemblem zu
achten.

Im Laufe eines Gesprächs mit dem Premier-
minister erhielt das IKRK die Erlaubnis, die auf-
grund der Ereignisse festgenommenen Personen
zu besuchen. Die Besuche begannen Anfang De-
zember und Ende des Jahres hatte das IKRK
650 neue Sicherheitshäftlinge registriert. In den
besuchten Gefängnissen wurde ausserdem eine
bescheidene Hilfe geleistet.

Vor den Ereignissen hatte das IKRK zwei Be-
suchsreihen in den Haftstätten durchgeführt, die
erste im März-April, die zweite im Oktober-
November. Insgesamt wurden im Berichtsjahr
50 Besuche in etwa 15 Haftstätten durchgeführt,
wo sich 1 094 Häftlinge befanden, die unter das
Mandat des IKRK fallen.

Ausserdem suchte das IKRK im Dezember
228 rwandische Flüchtlinge auf, die bis zu ihrer
Repatriierung in der nationalen Polizeischule
untergebracht waren. Ein IKRK-Delegierter
begleitete die Flüchtlinge Ende Dezember auf
ihrem Rückweg nach Rwanda.
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NOTHILFEAKTION IN RWANDA

Die Zusammenstösse in Rwanda dauerten das

ganze Jahr über an. Am 23. Januar 1991 wurde
die im Norden Rwandas gelegene Stadt Ruhen-
geri von Kämpfern der RPF'' angegriffen. Die
Equipe des IKRK, die eine Besuchsreihe in den
Haftstätten der Hauptstadt beendete, begab sich
am 24. Januar nach Ruhengeri und brachte me-
dizinische Nothilfsgüter in das Krankenhaus der
Stadt.

Die Ermittlungen der darauffolgenden Tage
ergaben, dass etwa 10 000 Menschen wie schon
bei früheren Zusammenstössen aufs Land ge-
flüchtet waren. Aus diesem Grund übernahm
das IKRK das gemeinsam vom Rwandischen Ro-
ten Kreuz und dem Belgischen Roten Kreuz im
Oktober 1990 lancierte und bis Ende Januar von
der EWG" finanzierte Hilfsprogramm zugun-
sten der Opfer dieser neuen Konfliktsituation.

Die Unruhen hielten das ganze Jahr über an
und die Zahl der Vertriebenen stieg zwischen
Januar und April auf über 90 000 Menschen.
Die Lage verschlimmerte sich schliesslich im No-
vember durch die zahlreichen ins Land strömen-
den burundischen Flüchtlinge.

Das IKRK unterstützte das Rwandische Rote
Kreuz — namentlich durch die Ausbildung von
Personal und logistische Unterstützung — um
die operationelle Kapazität dieser Rotkreuz-
gesellschaft zu stärken und sie in die Lage zu
versetzen, die Nothilfeprogramme zugunsten der
Vertriebenen selbständig durchzuführen.

Tätigkeiten zugunsten
der festgehaltenen Personen

Im Anschluss an die Unruhen vom Novem-
ber 1990 hatte das IKRK die Erlaubnis erhal-
ten, die im Zusammenhang mit den Ereignissen
festgenommenen Personen zu besuchen. Bei der
ersten Besuchsreihe zwischen dem 20. Novem-
ber 1990 und dem 14. Januar 1991 sahen seine
Delegierten über 4 000 Sicherheitshäftlinge in
21 Gefängnissen. In den darauffolgenden Mo-
naten nahmen die Behörden zahlreiche Freilas-
sungen vor, was die Zahl der vom IKRK zu
besuchenden Häftlinge auf rund 60 verringer-

'* Patriotitische Front Rwandas

" Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

te. Diese wurden bis Ende des Jahres regelmäs-
sig aufgesucht.

Im Juni unternahm das IKRK Demarchen,
um Zugang zu den mutmasslich in der Hand
der Armee befindlichen und in den Kasernen
festgehaltenen Personen zu erwirken, was ihm
jedoch verweigert wurde.

Überdies erhielten die Delegierten trotz einer
grundsätzlich positiven Antwort keinen Zugang
zu den mutmasslich von der RPF festgehalte-
nen Personen.

Das IKRK setzte seine im Vorjahr gestarte-
ten Sanierungsprogramme in zehn Gefängnis-
sen fort. Dazu führte ein Ingenieur für sanitäre
Belange Anfang des Jahres eine Mission durch,
um den Beginn der von den Gefangenen selbst
ausgeführten Arbeiten zu überwachen.

Schutz der Zivilbevölkerung

Ermittlungsmissionen im Norden Rwandas er-
laubten, die Lage der Menschen, die aufgrund
der Kämpfe vertrieben worden waren, rasch zu
ermitteln. Die meisten unter ihnen befanden sich
in Lagern, während andere auf verlassenen «ran-
ches» (Farmen) Zuflucht gefunden hatten, de-
ren Besitzer nach Uganda geflüchtet waren. Das
IKRK versuchte im Rahmen zahlreicher Feld-
missionen, durch seine Anwesenheit Ausschrei-
tungen gegen die Zivilbevölkerung zu
verhindern. Die Delegierten benutzten ihre Rei-
sen im Land, um ihre Gesprächspartner für die
grundlegenden Bestimmungen des humanitären
Völkerrechts und die Achtung des Zeichens zu
sensibilisieren.

Suchdienst

Der Suchdienst registrierte die von den Dele-
gierten besuchten Häftlinge und übermittelte
über 4 000 Rotkreuzbotschaften — vornehm-
lieh zwischen Gefangenen und ihren in Rwanda
und im Ausland weilenden Familien. Ausser-
dem konnten im Berichtsjahr 452 Menschen auf-
gefunden werden, die von Angehörigen gesucht
wurden.

Hilfe für Vertriebene

Die meisten Vertriebenen (etwa 60 000 Men-
sehen) hielten sich in der Region von Ruhengeri
auf, während die übrigen Gruppen in die Di-
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strikte Byumba, Kiyombe, Ngarama und Ru-
komo weitergezogen waren. Das IKRK wurde
bei den Behörden vorstellig, um sie zu veran-
lassen, für die Vertriebenen eine bessere Lösung
als ihre Unterbringung in dicht bevölkerten La-
gern zu finden, da solche Verhältnisse die La-
gerbewohner von der Unterstützung abhängig
machen und der Ausbreitung von Krankheiten
förderlich sind.

Als die von der EWG zur Verfügung gestell-
ten Vorräte Mitte Mai erschöpft waren, kaufte
das IKRK Lebensmittel vor Ort, um die Ver-
triebenen ernähren zu können. Es wurden vier
logistische Basen aufgebaut, die dem Rwandi-
sehen Roten Kreuz rasche Verteilungen ermög-
lichten. 1991 wurden insgesamt 5 600 Tonnen
Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter in Höhe
von 3,4 Millionen Schweizer Franken verteilt.

Während einer Mission im Nordosten Rwan-
das stiessen die Delegierten auf Gruppen von
Vertriebenen, die von Tansania, wo sie Zuflucht
suchen wollten, abgeschoben worden waren.
Diese Menschen, die nicht an ihren Herkunfts-
ort zurückkehren und sich keine Nahrungsmit-
tel beschaffen konnten, waren in einem besorg-
niserregenden Zustand. Die Nationale
Gesellschaft führte mit Unterstützung des IKRK
ein Ad-hoc-Hilfsprogramm zugunsten dieser
Vertriebenen durch.

SOMALIA
Somalia, das bereits seit Jahren von einem

internen Konflikt im Nordwesten heimgesucht
wird, erlebte 1991 eine unsägliche Eskalation
der Gewalttätigkeit. Die Kämpfe, die sich die
Regierungsstreitkräfte und die verschiedenen Be-
freiungsbewegungen (USC, SPM, SSDF'^) seit
Dezember 1990 in der Hauptstadt lieferten, führ-
ten im Januar 1991 zum Sturz von Präsident
Siad Barre. Die Kämpfe gingen jedoch unter ri-
valisierenden Faktionen weiter und weiteten sich
bis in das Zentrum und den Süden des Landes
aus. Die fehlende Disziplin unter den Kämpfern
und die Nichtachtung der elementarsten Regeln
über die Führung der Feindseligkeiten forder-
ten von der Zivilbevölkerung einen hohen Tri-
but. Zehntausende starben und Hunderttausende

" United Somali Congress; Somali Patriotic Movement;
Somali Salvation Democratic Front

wurden innerhalb des Landes vertrieben oder
flüchteten über die Grenzen.

Durch die während des ganzen Jahres anhal-
tende Anarchie und die Heftigkeit der Gefechte
erwies sich die Durchführung der humanitären
Aktionen des IKRK in Somalia als ausgespro-
chen gefährlich, da das Land unkontrollierten
bewaffneten Banden ausgeliefert war. So wur-
de ein belgischer Mitarbeiter des IKRK, Wim
Van Boxelaere, am 11. Dezember vor dem Sitz
des Somalischen Roten Halbmonds in Moga-
dishu durch Kugeln schwer verletzt und starb
während seiner Repatriierung von Nairobi nach
Antwerpen an Bord eines Sanitätsflugzeugs. Der
somalische Staatsangehörige, der sich schützend
vor den IKRK-Delegierten stellen wollte, starb
ebenfalls an den Folgen seiner Verletzungen.

Das IKRK war mehrere Male gezwungen, sei-
ne Equipe aus Sicherheitsgründen abzuziehen.
So wurden die entsandten Kräfte und einige Orts-
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angestellte, die ihre humanitären Aufgaben in-
folge der Kämpfe in der Hauptstadt nicht mehr
erfüllen konnten, Anfang Januar an Bord des

Schiffs «Jules Verne», das sich im Rahmen ei-
ner Hilfsaktion der französischen Regierung in
der Region befand, nach Dschibuti evakuiert.
Das IKRK eröffnete dort umgehend eine Basis,
um seine Aktion fortzusetzen und die Unterde-
legation in Berbera (Nordwest-Somalia) weiter-
hin mit Gütern zu versorgen. Gleichzeitig
wurden die Kontakte mit den neuen Machtha-
bern auf diplomatischer Ebene in Dschibuti, Ke-
nia und Europa mit dem Ziel aufrechterhalten,
die unerlässlichen Garantien zu erhalten, um die
humanitären Tätigkeiten in der Hauptstadt in
vollständiger Sicherheit und Unabhängigkeit
wiederaufnehmen zu können.

Zwar konnte das IKRK am 24. Februar nach
Mogadishu zurückkehren, doch musste es seine
Equipe Mitte März aus Berbera abziehen, da
auch im Norden des Landes Kämpfe tobten. Das
IKRK konnte erst im Juli nach Berbera zurück-
kehren, das in der zwischenzeitlich (Mai 1991)
durch einseitige Unabhängigkeitserklärung aus-
gerufenen «Republik Somaliland» liegt. Im Au-
gust eröffnete die Institution ein Büro in dem
nahe der äthiopischen Grenze gelegenen Har-
geisa. Um den Zehntausenden von Menschen
Hilfe zu leisten, die vor den Kämpfen in der
Hauptstadt und in Kismayo geflohen waren,ent-
faltete das IKRK ab Mai seine Tätigkeiten auch
im Süden Somalias, in Kismayo und in Li-
boi/Doble an der kenianischen Grenze.

*
* %

Tätigkeiten zugunsten der Häftlinge
Das IKRK hatte bereits 1990 Demarchen un-

ternommen, um Zugang zu den Sicherheitshäft-
lingen zu erhalten. Als die Regierung von Siad
Barre im Januar 1991 gestürzt wurde, entka-
men alle im Regierungsgefängnis festgehaltenen
Häftlinge. In den darauffolgenden Monaten
kam es jedoch erneut zu Verhaftungen. Das
IKRK erhielt von den neuen somalischen Be-
hörden die Erlaubnis, alle Personen, die auf dem
von der SNM'® kontrollierten Gebiet festgehal-

" Somali National Movement

ten wurden, zu besuchen. Diese Besuche began-
nen am 7. März im Zentralgefängnis von
Berbera, mussten aber infolge der Verschlech-
terung der Lage unterbrochen werden. Als das
IKRK im September von den Behörden «Sorna-
lilands» die Erlaubnis erhielt, alle Haftstätten
im Nordwesten des Landes zu besuchen, bega-
ben sich seine Delegierten erneut in das Gefän-
gis von Berbera sowie in die Haftstätten in
Boroma, Burao und Hargeisa. Ausserdem sa-
hen sie Personen, die sich in der Hand anderer
bewaffneter Faktionen, namentlich der SSDF
in Garoe (Nordosten) und der SPM in Kismayo
(Süden) befanden. Insgesamt führte das IKRK
im Berichtsjahr 13 Besuche in 9 Haftstätten
durch, wo 70 Häftlinge festgehalten wurden.

Suchdienst

Aufgrund des Konflikts wurden Hunderttau-
sende von Menschen innerhalb des Landes oder
über die Landesgrenzen vertrieben. Da auch die
Kommunikationsnetze (Postverkehr, Telefon-
Verbindungen) nicht mehr funktionierten, muss-
te das IKRK umgehend Mittel bereitstellen, um
den Austausch von Rotkreuzbotschaften zwi-
sehen getrennten Familien sowie die Suche nach
Vermissten sicherzustellen. Etwa zehn Such-
dienststeilen wurden auf somalischem Gebiet,
eine in Dschibuti und zwei weitere in den Flücht-
lingslagern in Kenia eingerichtet. Die Zahl der
vom IKRK 1991 übermittelten Rotkreuzbot-
schaften — einschliesslich jene, die in anderen
Ländern wie Saudi-Arabien, Kanada, Italien,
den skandinavischen Ländern und Grossbritan-
nien, wo zahlreiche Somalier leben, ausgetauscht
wurden — belief sich auf 22 500, was im Ver-
gleich zum Vorjahr (1 400) einen beachtlichen
Anstieg darstellt.

Ausserdem gelang es den Delegierten, 23 so-
malische Staatsangehörige mit ihrer Familie zu-
sammenzuführen. Das IKRK organisierte im
Januar ferner die Evakuierung von rund 580
ausländischen Staatsangehörigen, die infolge der
Kämpfe in Mogadishu festsassen, nach Mom-
basa. Diese Aktion, die unter sehr prekären Si-
cherheitsbedingungen stattfand, wurde dank den
dem IKRK von der italienischen Regierung zur
Verfügung gestellten und unter dem Schutzzei-
chen des roten Kreuzes stehenden Flugzeugen
ermöglicht.

Gleichermassen repatriierte die Institution En-
de Januar 123 äthiopische Flüchtlinge aus Bo-
roma (Nordsomalia) nach Babile in Äthiopien.
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Dieser Konvoi — der zehnte und letzte einer gan-
zen Serie — brachte mehr als 5 500 äthiopische
Flüchtlinge in ihr Land zurück.

Hilfe zugunsten der Zivilbevölkerung

Trotz der Schwierigkeiten, denen sich das
IKRK namentlich in Mogadishu gegenübersah,
leistete es der unter dem Konflikt leidenden Zi-
vilbevölkerung weiterhin Hilfe. So organisierte
die Institution Anfang Februar vom Hafen von
Dschibuti bzw. Mombasa (Kenia) aus einen Pen-
delverkehr, um Nothilfsgüter nach Somalia zu
schaffen.

Ab Anfang des Jahres führten die IKRK-
Delegierten zahlreiche Missionen zur Ermittlung
der im Land vorhandenen Bedürfnisse durch,
und ab März wurden Nahrungsmittel und an-
dere Hilfsgüter an die in Lagern untergebrach-
ten Vertriebenen sowie an vom Konflikt
besonders betroffene Bevölkerungsgruppen
verteilt.

Als neutraler Vermittler gab das IKRK im
März ausserdem Nahrungsmittel und medizini-
sehe Hilfsgüter an etwa tausend somalische Ar-
beiter ab, die aus Saudi-Arabien ausgewiesen
worden waren und vor der Küste vor Berbera
auf einem Schiff festsassen.

Aufgrund mehrerer Missionen zur Ermittlung
der Ernährungslage in verschiedenen Regionen
des Landes beschloss das IKRK, im Zentrum
und Süden Somalias ein landwirtschaftliches
Hilfsprogramm durchzuführen, um der Bevöl-
kerung wenigstens zu einer teilweisen Selbstver-
sorgung zu verhelfen. So wurden ab August,
d.h. während der Anbauzeit, über 500 Tonnen
Saatgut und Ackerbaugerät an etwa 100 000 Fa-
milienoberhäupter abgegeben. Insgesamt wur-
den in Somalia 1991 mehr als 22 400 Tonnen
Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter in Höhe
von 18 Millionen Schweizer Franken verteilt.

Sicherheitsmassnahmen

Aufgrund der Verschlechterung der Lage
gestalteten sich die Hilfsaktionen als sehr schwie-
rig. So war es den Schiffen manchmal unmög-
lieh anzulegen, was die Löschung der Ladungen
um Wochen verzögerte. Häufig wurden die Vor-
ratslager geplündert und Fahrzeuge entwendet,
ganz zu schweigen von den Problemen, die sich
nach den Verteilungen ergaben. Diese Tatsachen

veranlassten das IKRK, die traditionellen Verant-
wortlichen (Chefs der einzelnen Clans) vermehrt
bei der Verteilung der Güter miteinzubeziehen.

Ausserdem wurden für alle von den IKRK-
Equipen in Mogadishu und im Feld durchge-
führten Einsätze sehr strenge Sicherheitsmass-
nahmen angeordnet.

Medizinische und chirurgische Hilfe

Da die Kämpfe, die in der einen oder ande-
ren Region des Landes wüteten, zahllose Ver-
wundete forderten, waren die Krankenhäuser in
Mogadishu, Berbera und Kismayo während des

ganzen Jahres überlastet. Im Krankenhaus Mar-
tini in Mogadishu, in dem auch die IKRK-
Delegation Quartier bezogen hatte, stieg die Auf-
nahmekapazität erst von 100 auf 200, dann so-
gar auf 300 Patienten. Das Krankenhaus in
Berbera, im Norden des Landes, blieb dank der
einheimischen Angestellten, die unter der Ver-
antwortung des Somalischen Roten Halbmonds
standen, auch nach dem Abzug der entsandten
Kräfte funktionsfähig.

Eine Ermittlung der chirurgischen Bedürfnisse
ergab, dass das somalische medizinische Per-
sonal besser ausgebildet werden musste. Ein
Chirurg des IKRK, der für das Programm ver-
antwortlich zeichnete, erteilte im September und
Oktober am Krankenhaus Digfer in Moga-
dishu einen Kurs in Chirurgie, der rund 20 Ärz-
ten erlaubte, sich zu perfektionieren.

Als die Hauptstadt im November im Laufe
der mörderischen Kämpfe, die Zehntausende
von Verwundeten forderten, in einen nördlichen
und einen südlichen Sektor geteilt wurde, wur-
den umgehend zwei vom Finnischen bzw. Nie-
derländischen Roten Kreuz zur Verfügung
gestellte chirurgische Equipen auf beide Seiten
der Gefechtslinie beordert. Sie mussten jedoch
im Dezember aufgrund der sich ständig ver-
schlechternden Sicherheitsbedingungen wieder
abgezogen werden.

Im nördlichen Teil der Hauptstadt, der von
den Truppen Ali Mahdis kontrolliert wurde,
herrschten bald katastrophale Zustände, da die
einzelnen Quartiere in diesem Teil der Stadt nicht
über Krankenhäuser verfügten und vom südli-
chen Sektor der Stadt her unerreichbar waren.
Dank eines Kleinflugzeugs, das etwa 20 Kilo-
meter vor der Stadt landen konnte, gelang es
dem IKRK trotzdem, Nothilfsgüter in den nörd-
liehen Teil Mogadishus zu schaffen, wo die
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Verwundeten in Ambulatorien, die man in Pri-
vathäusern improvisiert hatte, behandelt
wurden.

Das IKRK startete ein Sanierungsprogramm,
um die namentlich im Krankenhaus Martini in
Mogadishu durch die Kämpfe verursachten
Schäden auszubessern. Ausserdem wurden die
Trinkwasserversorgung für die Krankenhäuser
in Berbera und Kismayo sowie die öffentlichen
Zisternen in der letztgenannten Stadt von den
für sanitäre Belange zuständigen Ingenieuren des
IKRK wieder instandgesetzt. In der Region von
Doble an der kenianischen Grenze wurden in
den Vertriebenenlagern Pumpen installiert, um
sie mit Trinkwasser zu versorgen.

Die vom IKRK in Somalia 1991 geleistete me-
dizinische Hilfe sowie die Ausgaben für die Sa-
nierungsprogramme beliefen sich auf insgesamt
2,3 Millionen Schweizer Franken.

Logistik

Angesichts der ausserordentlich schwierigen
und gefährlichen Bedingungen, die die Mission
des IKRK in Somalia kennzeichneten, war die
logistische Unterstützung von grosser Bedeu-
tung. Das IKRK war 1991 als einzige humani-
täre Organisation in Somalia tätig. Es mietete
Flugzeuge in Dschibuti und Nairobi, Lastwa-
gen in Somalia und charterte drei Schiffe (die
Mombasa mit Kismayo bzw. Mogadishu und
Dschibuti mit Berbera verbanden), um den Op-
fern dieses blutigen Bruderkrieges trotz der Be-
dingungen, die manchmal die Grenzen des
Möglichen streiften, zu helfen.

SUDAN
Das IKRK sah sich im Zusammenhang mit

seinen Tätigkeiten im Sudan erheblichen Schwie-
rigkeiten gegenüber, da ihm die Regierung in
Khartum die Erlaubnis entzogen hatte, den Süd-
sudan zu überfliegen. Dieses Verbot zwang das
IKRK, seine Delegierten Mitte Februar aus al-
len sechs Unterdelegationen im Südsudan ab-
zuziehen. Um den Dialog aufrechtzuerhalten
und die Wiederaufnahme der Tätigkeiten auf
beiden Seiten der Gefechtslinien zu ermöglichen,
weilte der Stellvertretende Generaldelegierte für

Afrika vom 13. bis 20. März in Khartum, wo
er auf höchster Ebene Gespräche führte. Ende
Juni konnte das IKRK schliesslich in den Süd-
sudan zurückkehren und seine Schutz- und Hilfs-
tätigkeiten zugunsten der Konfliktopfer sowohl
in den von der Regierung kontrollierten Ge-
bieten als auch in den in der Hand der
SPLM/SPLA" befindlichen Zonen wiederauf-
nehmen. In diesem Zusammenhang ist der Su-
danesische Rote Halbmond ein wichtiger
operationeller Partner des IKRK, während die
Zusammenarbeit mit der SRRA^° in den von
der SPLA kontrollierten Gebieten eine Voraus-
setzung für die erfolgreiche Durchführung der
Tätigkeiten der Institution ist.

Nach dem Fall der äthiopischen Regierung
strömten rund 300 000 sudanesische Flüchtlin-
ge, die seit Jahren in Äthiopien gelebt hatten,
in den Südsudan zurück. Diese völlig mittello-
sen Menschen trafen während der Regenzeit in
ihrem Land ein, wo sie ohne Obdach und Nah-
rung in den Hügeln an der äthiopischen Grenze
festsassen. Für 100 000 unter ihnen führte das
IKRK eine grossangelegte Hilfsaktion sowie ein
Programm für Familienzusammenführungen
durch, bei dem auch 14 000 auf sich selbst ge-
stellte und aufgrund der Ereignisse in der Re-
gion verstreute Kinder erfasst wurden.

*
* *

Tätigkeiten zugunsten der Häftlinge
Was die Gefangenenhilfe angeht, so konnten

1991 keine Häftlinge besucht werden, die im Zu-
sammenhang mit dem Konflikt festgehalten wur-
den. Von Seiten der Regierung in Khartum
erhielt das IKRK keinen Zugang zu den Haft-
Stätten. Auf der Seite der SPLA hatte die Insti-
tution 1989 und 1990 einige Gruppen von
Häftlingen besuchen können. Sie nahm daher
1991 Verhandlungen auf, um Zugang zu allen
im Zusammenhang mit dem Konflikt festgenom-
menen Personen zu erwirken und die Besuche
nach den üblichen Kriterien durchzuführen (na-
mentlich Zugang zu den Häftlingen in den Haft-
Stätten, Wiederholung der Besuche, Gespräche

" Sudanes People's Liberation Movement/Army

Sudan Relief and Rehabilitation Association, Zweig-
stelle für humanitäre Belange der SPLM/SPLA
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mit den Häftlingen ohne Zeugen). Am 30. De-
zember erhielt das IKRK die Genehmigung zur
Durchführung solcher Besuche.

Schutz der Zivilbevölkerung
Das IKRK setzte 1991 seine Demarchen bei

den Regierungsbehörden und der SPLA fort,
um eine bessere Achtung der in die Falle des
Konflikts geratenen Zivilbevölkerung zu erwir-
ken. Ausser der Nahrungsmittel- und medizini-
sehen Hilfe zugunsten der aus Äthiopien
zurückgekehrten sudanesischen Flüchtlinge, die
sich in der Gegend von Pochala aufhielten, sen-
sibilisierte die Institution die Behörden für das
Problem der Wiederansiedlung dieser Menschen
— sei dies an ihrem Herkunftsort oder in einer
anderen Region, wo ihnen annehmbare Sicher-
heitsbedingungen geboten werden könnten. Die-
se Gespräche waren Ende 1991 noch nicht
abgeschlossen.

Sc/wfz der AH/ 5/c/z se/öst geste/Zten Ärnder

Unter den aus Äthiopien zurückgekehrten
Flüchtlingen befanden sich rund 14 000 sich
selbst überlassene Kinder — vorwiegend Jun-
gen — im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Die
meisten unter ihnen hatten den Kontakt zu ih-
ren Eltern während ihres Aufenthalts in Äthio-
pien verloren. Das IKRK kümmerte sich um
diese besonders verletzliche Personengruppe und
suchte diese Minderjährigen zu schützen.

Um im Rahmen des humanitären Völkerrechts
und der Konvention über den Schutz des Kin-
des eine Lösung für dieses Problem zu finden,
wurden Gespräche mit den Behörden, den Ver-
einten Nationen und dem IKRK geführt. Bei die-
sen im November 1991 geführten Verhandlungen
wurde ein gemeinsamer Aktionsplan verschie-
dener Organisationen zur umgehenden Hilfe,
zum Schutz, zur Integration und Wiederansied-
lung der sich selbst überlassenen Kinder im
Südsudan^' aufgestellt. Danach war das IKRK
für die Registrierung sowie die Schutz- und Hil-
feleistung im Hinblick auf eine Rückkehr die-
ser Kinder in ihre Familien verantwortlich. So
registrierte es bis Ende des Jahres rund 10 000
Kinder in Pochala, 2 000 weitere in Nasir und
2 000 in Pakok. Aufgrund erneuter militärischer

«Inter-Agency Plan of Action for the immediate
Assistance, Protection, Reintegration and Resettlement
of Non-accompagnied Minors in South-Sudan»

Kongor \Pochalla/Gurkuo
Pibor Post +X\ • \\ Yirol*\^Boj_

^ KafKieta^^^
Lokichokio

KENIA
+ Lodwar

Operationen kam es 1991 jedoch nicht mehr zu
Familienzusammenführungen.

Suchdienst

Die Suchdiensttätigkeiten zugunsten der Be-
völkerung im Südsudan wurden überall dort ent-
faltet, wo das IKRK 1991 präsent war. Da
jedoch mehrere Regionen weiterhin von der Um-
weit abgeschnitten waren, blieben zahlreiche
Suchanträge unbearbeitet, so namentlich 400 in
der von der SPLA kontrollierten Zone. Trotz-
dem wurden im vergangenen Jahr über 5 500
Botschaften zwischen Khartum und dem Süd-
sudan ausgetauscht, 972 Personen aufgefunden
und 11 Familienzusammenführungen durchge-
führt. Ausserdem übermittelte der Suchdienst
nahezu 2 800 Rotkreuzbotschaften, die äthiopi-
sehe oder ugandische Flüchtlinge betrafen. Mit
der Ankunft von Zehntausenden von sudanesi-
sehen Flüchtlingen aus Äthiopien, unter denen
sich nahezu 15 000 sich selbst überlassene Kin-
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der befanden, vergrösserte sich das Arbeitsvo-
lumen des Suchdienstes in der zweiten
Jahreshälfte merklich und machte die Bereit-
Stellung grösserer operationeller Mittel und ei-
ne verstärkte Zusammenarbeit mit dem
Sudanesischen Roten Halbmond sowie der
SRRA notwendig.

Nahrungsmittelhilfe

Im Juni konnte das IKRK die Verteilungen
von Nothilfegütern für die Vertriebenen in den
von der Regierung kontrollierten Städten wie-
deraufnehmen, die aufgrund des Zusammen-
bruchs aller Kommunikationsmittel ausschliess-
lieh auf Hilfe von aussen angewiesen waren. Das
IKRK half somit 30 000 Familien in Wau, 10 000
Familien in Juba und 10 000 weiteren in Mala-
kal, an die es insgesamt über 1 300 Tonnen Hilfs-
güter verteilte (vorwiegend Werkzeug und
Saatgut), um ihre Abhängigkeit in der Zukunft
so gering wie möglich zu halten. Ausserdem wur-
den in den drei Städten Vorräte an Nothilfsgü-
tern angelegt, um die gemeinsam vom IKRK und
dem Sudanesischen Roten Halbmond durchge-
führten Programme zugunsten der Bevölke-
rungsgruppen, die die grösste Not litten,
sicherzustellen.

In der von der SPLA kontrollierten Zone wur-
den Saatgut und Ackerbaugerät für rund 35 000
Familien in Leer und für 20 000 Familien in
Yirol verteilt.

Ab Juli startete das IKRK eine grossangeleg-
te Aktion zugunsten der aus Äthiopien zurück-
gekehrten sudanesischen Flüchtlinge, die im
Grenzgebiet von Pochala/Gurkuo festsassen. So
wurden an etwa 100 000 Personen Lebensmit-
tel, Decken und Kleidung verteilt. Für dieses
Programm wurde eine Luftbrücke zwischen Nai-
robi/Lokichokio (Kenia) und Pochala eingerich-
tet, mittels der täglich 50 Tonnen Nahrungs-
mittel (insgesamt 4 400 Tonnen) herbeigeschafft
wurden.

Im Berichtsjahr verteilte das IKRK im Süd-
sudan — sowohl in den von der Regierung als
auch in den von der SPLA kontrollierten Zo-
nen — insgesamt 6 000 Tonnen Nahrungsmittel.

Medizinische Hilfe
Trotz den Schwierigkeiten, die sich dem IKRK

stellten, setzte es seine medizinischen Tätigkei-
ten zugunsten der Zivilbevölkerung im Südsu-
dan sowohl in den Gebieten unter Regierungs-
kontrolle als auch in den Zonen in der Hand

der SPLA fort. Die Institution unterstützte die
örtlichen medizinischen Einrichtungen beider
Seiten und bildete einheimisches medizinisches
Personal aus.

Das IKRK unterstützte ferner das sudanesi-
sehe Gesundheitsministerium und transportier-
te für die Krankenhäuser in Malakal, Juba und
Raja bestimmte Medikamente und Impfstoff.
Ausserdem stellte es die Evakuierung von Pa-
tienten in die Krankenhäuser von Khartum si-
cher, während in Kassala ein Arzt und eine
Krankenschwester an der vom UNHCR orga-
nisierten Repatriierung äthiopischer Soldaten
mitwirkten, indem sie die Kranken und Verwun-
deten unter ihnen für die Reise vorbereiteten.

Ferner wurden die äthiopischen Flüchtlinge,
die sich in den Lagern von Ed Damazin auf su-
danesischem Gebiet befanden, vom IKRK me-
dizinisch versorgt. Ein aus Khartum kommender
Konvoi erreichte ausserdem die während meh-
reren Monaten vom Rest Äthiopiens abgeschnit-
tenen Regionen Dessie und Bahr Dar. Er führte
medizinische Hilfsgüter und eine chirurgische
Equipe mit sich, die das Team ablöste, das wäh-
rend der Kämpfe im Einsatz gestanden hatte (s/'e-
/ze flweft wnfer «ÄV/t/op/en»).

Dank der Wiederaufnahme der Flüge konn-
ten erneut medizinische Hilfsgüter in die von
der SPLA kontrollierte Zone gebracht werden
— namentlich nach Leer (wo die chirurgische
Abteilung renoviert worden war), nach Yirol (wo
das Krankenhaus wieder in Betrieb genommen
wurde) und nach Pochala. Das IKRK über-
wachte ausserdem den Ernährungszustand der
aus Äthiopien eingetroffenen Menschen, die sich
in Pochala aufhielten. Da die Ermittlungen er-
gaben, dass sehr viele Kinder an Unterernäh-
rung litten, wurde diese besonders verletzliche
Gruppe durch ein geeignetes Hilfsprogramm un-
terstützt.

C/i/rurg/rc/zef Aran&en/iaz« in LoÄ/cAoA/o

Zahlreiche Kriegsverwundete strömten nach
wie vor in das chirurgische Krankenhaus des
IKRK, das sich jenseits der Grenze in Lokicho-
kio (Kenia) befindet. Ab April stieg die Zahl
der aufgenommenen Patienten ständig. Bis De-
zember waren über 900 Patienten behandelt wor-
den, darunter 60% Kriegsverwundete. Die
beiden chirurgischen Teams des IKRK nahmen
im Berichtsjahr 2 400 Eingriffe vor.

Wie bereits erwähnt, bildete das IKRK am
Krankenhaus von Lokichokio sudanesisches
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Personal aus. Aufgrund der steigenden Zahl an
Ärzten in der von der SPLA kontrollierten
Zone und der Entfernung des IKRK-Kranken-
hauses von der Gefechtslinie, gewannen diese
Weiterbildungskurse zusätzlich an Bedeutung.

Angesichts der zahlreichen im Krankenhaus
gepflegten Kriegsinvaliden wurden auch ortho-
pädische und physiotherapeutische Tätigkeiten
entfaltet. Vier Assistenten wurden ausgebildet,
die anschliessend in die sudanesischen Kranken-
häuser zurückkehrten. In Zusammenarbeit mit
dem orthopädischen Zentrum Kabete in Nairo-
bi wurde mit der Herstellung von Prothesen
begonnen. Da die Nachfrage die Produktions-
kapazität jedoch bei weitem überstieg, soll in
Lokichokio ab 1992 ständig ein Orthopädist tä-
tig sein.

Orthopädisches Programm

Mit der Ankunft zahlreicher ehemaliger äthio-
pischer Soldaten aus Tigre und Eritrea erhöhte
sich das Arbeitspensum im orthopädischen Zen-
trum Kassala beträchtlich. Ausserdem unter-
stützte das IKRK weiterhin das orthopädische
Zentrum in Khartum. Die Werkstätten in Kas-
sala und Khartum stellten insgesamt nahezu 500
Prothesen und über 300 Orthesen her und be-
handelten mehr als 600 Amputierte und Kriegs-
invalide.

Veterinärmedizinisches Programm

Das 1988 vom IKRK 1990 begonnene und
vom Dänischen Roten Kreuz sichergestellte ve-
:erinärmedizinische Programm konnte trotz der
Einstellung der IKRK-Flüge weitergeführt wer-
den, da das vom IKRK ausgebildete sudanesi-
sehe Personal die Impfkampagne fortsetzte.
Während dieser Zeitspanne wurden die Impf-
Stoffe von anderen Organisationen wie z.B.
UNICEF herbeigeschafft. So konnten während

der ersten Monate des Jahres 250 000 Stück Vieh
geimpft werden. Als die Flüge im Juni wieder-
aufgenommen wurden, konnte das IKRK die Ve-
terinärequipen erneut selber versorgen, was
insbesondere in den Regionen von Leer und Yi-
rol die Impfung von weiteren 95 000 Tieren ge-
gen die Rinderpest ermöglichte.

Logistik
Von Juni bis Dezember verfügte das IKRK

über mehrere Maschinen, um die südlichen Re-
gionen des Landes anzufliegen, die über Land
nicht zu erreichen waren. Für ihre Einsätze in
den von der Regierung kontrollierten Städten
benutzte die Delegation in Khartum während
zwei Monaten ein Grossraumflugzeug des Typs
Herkules C-130 und während des restlichen Jah-
res ein Kleinflugzeug. Für die unter der Kon-
trolle der SPLA stehenden Gebiete, die nur über
rudimentäre Landepisten verfügen, wurden
Flugzeuge des Typs STOL eingesetzt. Um Not-
hilfsgüter nach Pochala zu schaffen, wurde je-
doch während sechs Monaten ein Gross-
raumflugzeug benutzt, aus dem die Güter abge-
worfen wurden («air-dropping»),

Zwischenfälle

Am 2. September fuhr in Wau eine Herkules
des IKRK während des Startmanövers auf eine
Mine auf. Die Besatzungsmitglieder wurden ver-
letzt und nach Khartum evakuiert. Nach einer
aus Sicherheitsgründen erfolgten dreitägigen Un-
terbrechung wurden zwar alle Anflugziele im
ganzen Land wieder bedient, jedoch in geringe-
rem Umfang.

Ausserdem wurden am 24. Oktober zwei Zi-
vilisten während des Abwurfs von Hilfsgütern
in Pochala getötet, als die Säcke ausserhalb der
Piste niederfielen. Um solche Zwischenfälle
künftig zu verhindern, wurden zusätzliche Si-
cherheitsmassnahmen ergriffen.

REGIONALDELEGATIONEN

1991 war die Arbeit der sechs Regionaldele-
gationen für die Tätigkeiten des IKRK in Afri-
ka von ausserordentlicher Bedeutung. Die
Präsenz der Delegierten ermöglichte es den Be-
hörden, den Streit- und Ordnungskräften, aber
auch akademischen Kreisen und der breiten Öf-
fentlichkeit, sich mit der Institution, den Grund-
sätzen des Roten Kreuzes und Roten Halbmonds

und den wichtigsten Bestimmungen des huma-
nitären Völkerrechts vertraut zu machen. Dar-
über hinaus hat eine energischere Politik der
Zusammenarbeit dazu beigetragen, die opera-
tionelle Bereitschaft der Nationalen Gesellschaf-
ten zu verstärken. In diesem Zusammenhang
wurde die erste Etappe eines Fernverbindungs-
netzes in Betrieb genommen, das alle Rotkreuz-
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gesellschaften Afrikas verbindet; ferner wurden
in verschiedenen Ländern zahlreiche Seminare
organisiert (sze/ze m </zes<?m Zwsa/wme/z/za/jg t/zzs

Kzzpz'te/ « K<?//>rez'f«rzg z'zz A/W&zz»). Da in meh-
reren zentral- und westafrikanischen Staaten der
Ausbruch innerer Gewalt drohte, musste die
Hauptanstrengung auf dem Gebiet der Zusam-
menarbeit den Vorbereitungen auf Notlagen gel-
ten. Die vorbereiteten Pläne, die Materiallie-
ferungen und die Unterstützung des IKRK er-
wiesen sich angesichts der Ereignisse als nütz-
lieh; sie ermöglichten es den Regionaldelegierten,
Hilfsaktionen (Evakuierung von Verwundeten
und Verteilung von Nothilfe) mit der aktiven
Unterstützung durch Freiwilligenteams der Na-
tionalen Gesellschaften ohne Verzug zu koordi-
nieren und mit dem Einverständnis der für
humanitäre Fragen aufgeschlossenen Behörden
die Aufgaben wahrzunehmen, die dem IKRK
gemäss seinem Auftrag obliegen (insbesondere
Gefangenenbesuche).

ZM/Gl/? (Äap Fm/e, Gamö/a, G«/«ea,
Gamea-fi/ssa«, Ma//, Senega/)

SETVEGM — Am 10. Mai wurde das Sitzab-
kommen, das die Präsenz der Regionaldelega-
tion des IKRK in Dakar regelt, vom Aussen-
minister Senegals, Djivo Ka, und dem Regio-
naldelegierten unterzeichnet.

Angesichts der aufrührerischen Lage in der
südlichen Casamance wurde im Mai eine Lage-
beurteilung durchgeführt. Zusammen mit der
Nationalen Gesellschaft leitete das IKRK ein
Hilfsprogramm im Wert von 140 000 Schwei-
zer Franken zugunsten von 5 000 Opfern der
Unruhen in die Wege. Das IKRK entwickelte
und finanzierte einen Unterstützungs- und Aus-
bildungsplan für die Zweigstelle der Nationa-
len Gesellschaft in Ziguinchor, um sie in die Lage
zu versetzen, die von den Ereignissen betroffe-
ne Bevölkerung wirksam zu unterstützen.

Auch nach der Unterzeichnung des Friedens-
abkommens von Bissau besuchte der Regional-
delegierte weiterhin regelmässig dieses Gebiet,
in dem die Spannungen anhielten.

MM/— Während der Zusammenstösse im Ja-
nuar und später im März, die zum Sturz von
Präsident Moussa Traoré führten, unterstützte
die Regionaldelegation des IKRK in Dakar die
Vorbereitungen des Malischen Roten Kreuzes

auf eine Notlage sowie später seine umfangrei-
che Hilfsaktion in Bamako. Die Freiwilligen-
teams leisteten unter sehr schweren Bedingun-
gen Erste Hilfe und evakuierten Dutzende von
Verwundeten.

Die Planung für den Einsatz im Notfall, die
nach den ersten Unruhen an die Hand genom-
men worden war, sowie die intensive Verbrei-
tungstätigkeit bei den Behörden, den
Ordnungskräften und den Medien ermöglich-
ten ein wirksames Vorgehen der freiwilligen Hei-
fer während des Aufruhrs im März.

Schon zu Beginn der Unruhen am 23. März
wurden der Regionaldelegierte und ein Arzt des
IKRK, die Medikamente und Nothilfegüter mit-
gebracht hatten, in der malischen Hauptstadt
tätig.

Am 28. März, zwei Tage nach dem Sturz von
General Moussa Traoré, erhielt das IKRK die
Einwilligung von Oberstleutnant Amadou Tou-
mani Touré, Präsident des Nationalen Versöh-
nungsrats (CRN)^, zum Besuch der im
Zusammenhang mit den Ereignissen festgenom-
menen Personen, darunter die Mitglieder der
früheren malischen Regierung. Am folgenden
Tag, dem 29. März, wurden rund 30 Häftlinge
in drei Haftstätten der Hauptstadt besucht. Zwei
weitere Besuchsreihen folgten im Juni und No-
vember. Trotz der erzielten grundsätzlichen Be-
willigung konnte das IKRK jedoch den
ehemaligen Präsidenten Traoré und seine Gat-
tin bis zum Jahresende noch nicht besuchen.

ETon/T/fc/geöie/ z'm Aorz/ezz — Als sich 1991 im
Norden Malis erneut Zusammenstösse zwischen
Regierungskräften und bewaffneten Tama-
tscheks (Tuaregs) ereigneten, bot das IKRK sei-
ne guten Dienste als neutraler Vermittler an, um
durch seine Präsenz vor Ort zum Schutz der Zi-
vilbevölkerung und der Opfer der bewaffneten
Gewalt und Unsicherheit (Vertriebene, Mittel-
lose, Gefangene) in dem vom Vordringen der
Wüste bedrohten Gebiet beizutragen.

Am 6. Januar wurde in Tamanrasset (Alge-
rien) ein Friedensabkommen unterzeichnet.
Schon nach den ersten Ansätzen zu seiner Ver-
wirklichung verschlechterte sich die Lage, im
Februar brachen die Feindseligkeiten wieder aus
und mit ihnen der Teufelskreis von Gewalt und
Unterdrückung, der insbesondere die Zivilbe-
völkerung heimsuchte.

^ Dieser Rat wurde später durch das Provisorische Ko-
mitee für Volkswohlfahrt (CTSP) abgelöst.
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Die höchsten Behörden der Übergangsregie-
rung gewährten dem IKRK alle Erleichterun-
gen, um die Ausübung seines Auftrags als
neutraler Vermittler zu ermöglichen. Auch die
einflussreichsten Bewegungen der Tuaregs leg-
ten ein gutes Verständnis für den Auftrag des
IKRK an den Tag.

Die Behörden Malis ermöglichten dem IKRK
den Zugang zu allen Personen, die in Gefäng-
nissen, Polizeistationen, Gendarmerieposten und
Kasernen inhaftiert waren. Die Besuche begannen
im Juli in Gao und Bamako, wo die Delegierten
Häftlinge sahen, die im Zusammenhang mit den
Ereignissen festgenommen worden waren.

Im Oktober überreichte der Minister für Ver-
teidigung und innere Sicherheit dem IKRK die
formelle Bewilligung, die den Delegierten den
uneingeschränkten Zugang zu allen Personen er-
möglicht, die im Zusammenhang mit den Un-
ruhen im Norden des Landes von den militä-
rischen oder zivilen Behörden festgenommen
und inhaftiert worden waren.

Die Delegierten (unter ihnen ein Arzt) führ-
ten vom 25. November bis 5. Dezember eine
zweite Besuchsreihe in allen Haftstätten in Di-
ré, Gao, Goundam, Kidal, Léré, Menaka, Nia-
funké, Tonka und Timbuktu durch. Ausser 24
Tamatscheks in Bamako fanden die Delegier-
ten keine weiteren im Zusammenhang mit den
Ereignissen festgehaltenen Häftlinge vor (s/e/te
flwc/î wn/er «Manretan/en» //« Àap/7e/ «Afafter
OsYe/t Norc/tf/r/Tra»).

/////e /ür rf/e Ziv/76evô7£m//tg

Mehrere zehntausend Zivilisten flüchteten vor
den Zusammenstössen und der Unsicherheit aus
ihren Wohngebieten auf beiden Ufern des
Faguibine-Sees in Richtung Algerien, Maureta-
nien und in die Wüste. Das Wiederaufflammen
der Feindseligkeiten zerstörte auch das Versor-
gungsnetz durch den Kleinhandel und bewirkte
den Rückzug der nichtstaatlichen Hilfsorgani-
sationen, die in der Gegend tätig waren. Somit
blieb die Bevölkerung mittellos in einer Atmo-
Sphäre zugespitzter Feindseligkeiten zurück.

Als die Kämpfe wieder aufflammten, wurde
das IKRK gebeten, als neutraler Vermittler ein-
zuschreiten, um einen besseren Schutz der Zi-
vilbevölkerung zu erreichen und wenn nötig
einzelnen besonders gefährdeten Gruppen Hil-
fe zu leisten.

Nach einer ersten, im Juli und August in Zu-
sammenarbeit mit dem Malischen Roten Kreuz
durchgeführten Erkundungsmission wurde die
Notwendigkeit der dauernden Stationierung ei-
nes Delegierten in der vom Konflikt am mei-
sten betroffenen Region von Timbuktu
festgestellt. Bei einer zweiten Lagebeurteilung
in dieser Gegend, die im September von einem
Delegierten und einem Arzt durchgeführt wur-
de, konnte eine Schutzaktion zugunsten der Be-
völkerung vorbereitet werden, verbunden mit
medizinischer Betreuung und Nahrungsmittel-
hilfe. Dem Delegierten vor Ort wurde eine Kran-
kenschwester zugeteilt; gemeinsam organisierten
sie die Einrichtung von Behandlungsstellen in
den vom Konflikt am meisten betroffenen Ge-
genden (Goundam, Diré, Niafunké, Léré und
Bintagungu, nördlich des Faguibine-Sees).

Gleichzeitig wurde eine medizinische Aktion
in die Wege geleitet, um das Krankenhaus von
Diré, das Behandlungszentrum von Goundam
und die Ambulatorien des Gesundheitsministe-
riums, deren Personal geflohen und die nicht
mehr versorgt worden waren, zu rehabilitieren.
Die Aktion ermöglichte die Rückkehr des Pfle-
gepersonals und die Versorgung dieser Einrich-
tungen mit Arzneimitteln und medizinischem
Material. Ausserdem besuchte die Kranken-
Schwester des IKRK regelmässig die wiederer-
öffneten Einrichtungen und sicherte neben ihren
Sprechstunden auch deren administrativen und
technischen Betrieb. Die Kosten der medizini-
sehen Hilfe beliefen sich auf 32 000 Schweizer
Franken.

Als Hilfsmassnahmen fanden zusätzliche Ver-
teilungen an besonders gefährdete und isolierte
Gruppen statt. In der Gegend von Timbuktu
erhielten 10 000 Menschen rund 300 Tonnen
Nahrungsmittel. Diese Verteilungen, die mit dem
Einverständnis aller Beteiligten stattfanden, tru-
gen zur Verminderung der ethnischen Spannun-
gen in der Region bei.

Schliesslich ergriffen die zwei in Timbuktu
stationierten Delegierten während der Zusam-
menstösse in der Nacht vom 11. auf den 12.
Dezember sofort die notwendigen Massnahmen,
um die Evakuierung der Verwundeten in die
Krankenhäuser von Timbuktu sicherzustellen;
fünf von ihnen wurden in das Krankenhaus von
Kati in der Nähe von Bamako evakuiert.

Vertreter des IKRK begaben sich wiederholt
an die Grenze zu Mauretanien, um mit den ta-
matschekischen Vertriebenen in diesem Land
Fühlung aufzunehmen und Hilfsprogramme zu

43



Operar/onW/e 7"ö//jfte/7en

ihren Gunsten in die Wege zu leiten (s/eße umc/î

A"ap/7e/ «AfaAe/- Osten nne? Ato/zto/WAra»).

(BOZshww, Lesot/to, Ma/aw/,
Swayi/anti, ^amö/a, .Sïmôaôwe)

1991 lag der Schwerpunkt der Tätigkeit der
Regionaldelegation des IKRK in Harare auf
Such- und Schutztätigkeiten zugunsten der mo-
zambikanischen Flüchtlinge in Simbabwe, Ma-
lawi, Swasiland und Sambia. Das IKRK ver-
stärkte auch seine Unterstützung der betreffen-
den Nationalen Gesellschaften.

Am 1. Februar wurde mit den Behörden Sim-
babwes (Ministerium für Soziales und Flücht-
lingskommissar) ein Abkommen unterzeichnet,
das den Rahmen für die gemeinsame Aktion des

IKRK und des Simbabwischen Roten Kreuzes
zugunsten der mozambikanischen Flüchtlinge
absteckt.

Im Juni nahmen in diesem Rahmen drei mo-
bile Teams des Simbabwischen Roten Kreuzes
ihre Tätigkeiten an der Grenze zu Moçambique
auf. Sie besuchten Polizeistationen und Militär-
lager, registrierten neuangekommene Mozam-
bikaner und brachten sie in eines der fünf
Flüchtlingslager^, die vom UNHCR verwaltet
werden. In den sechs Monaten ihrer Tätigkeit
im Jahr 1991 registrierten die mobilen Teams
mehr als 3 000 Mozambikaner bei ihrem Grenz-
übertritt nach Simbabwe. Ferner lieferte das
IKRK der Nationalen Gesellschaft Nahrungs-
mittel, die für die Neuankömmlinge während
ihres Aufenthalts in den Polizeistationen und
Militärlagern der Grenzregion von Freiwilligen
zu täglichen Mahlzeiten zubereitet wurden.

Suchdienst

Angesichts des Flüchtlingsstroms aus Moçam-
bique (+ 80% im Berichtsjahr) und der Bewil-
ligung der mozambikanischen Behörden, im
ganzen Land — also auch in den von der
RENAMO kontrollierten Gebieten — Familien-
botschaften zu verteilen, wurde das Netz des
Suchdienstes der Regionaldelegation in Simbab-

^ Es handelt sich um die Lager Tongogara (42 000
Flüchtlinge), Mazowe River Bridge (28 000), Nyan-
gombe (16 000), Chambuta (5 000) und Nyamatikiti
(2 500).

we, Malawi, Swasiland und Sambia reorgani-
siert und verstärkt (y/e/te awc/t c/as ATap/te/
«A/opaw£>/g«e»).

Angehörige der Nationalen Gesellschaften
Simbabwes, Malawis, Swasilands und Sambias
erhielten in Harare im Rahmen eines Kurses von
Spezialisten des Zentralen Suchdienstes des
IKRK eine Sonderausbildung. In den fünf
Flüchtlingslagern in Simbabwe konnten Aussen-
stellen des Suchdienstes eingerichtet werden, die
von einheimischen Angestellten betreut werden.
Im Büro des Suchdienstes der Delegation des

IKRK sind fünf spezialisierte Angestellte auf die-
sem Gebiet tätig. In Malawi, wo sich beinahe
eine Million mozambikanische Flüchtlinge auf-
halten, sammeln und verteilen acht Angestellte
des Suchdienstes der Nationalen Gesellschaft in
Blantyre Familienbotschaften, während in Swa-
siland die Nationale Gesellschaft in zwei Lagern
tätig ist, in denen rund 20 000 Flüchtlinge un-
tergebracht sind. In Sambia wurden sieben An-
gestellte in den Lagern und Gegenden stationiert,
in denen sich angolanische und mozambikani-
sehe Flüchtlinge aufhalten. Im Berichtsjahr wur-
den beinahe 14 000 Rotkreuzbotschaften
zwischen Simbabwe und Moçambique und mehr
als 13 000 weitere in den anderen Ländern ver-
teilt, für die die Regionaldelegation zuständig ist.

Der Suchdienst des IKRK in Harare konnte
ausserdem das Schicksal von 289 Personen —
zur Hauptsache mozambikanische Flüchtlinge
— abklären, die von ihren Angehörigen vermisst
wurden.

ÄZMSM4&4 : Zaire und ô/y
TVove/nôer Gaôun, Zenira/a/ri/ran/yc/te
BcpuMft, 5âo Tome ant/ Principe)

Z/47PÜ — Angesichts der von der zairischen Re-
gierung im Bereich des Haftwesens eingeleite-
ten Massnahmen hatte die Regionaldelegation
des IKRK in Kinshasa am Anfang des Jahres
mit einer Abnahme ihrer Tätigkeiten gerechnet,
doch musste sie im Zusammenhang mit den Er-
eignissen, die das Land im September und Ok-
tober erschütterten, ihren Personalbestand im
Handumdrehen verstärken.

Am 23. September brachen in Kinshasa und
in zahlreichen weiteren Städten Gewalttätigkei-
ten aus. Das IKRK und das Zairische Rote Kreuz
leiteten unverzüglich eine Notaktion in die We-
ge, um die Verwundeten und Toten zu bergen
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und den medizinischen und Nahrungsmittelbe-
dürfnissen gewisser gefährdeter Gruppen der Be-
völkerung (namentlich in Krankenhäusern,
Waisenhäusern und Gefängnissen) zu entspre-
chen. Das IKRK Hess der Nationalen Gesell-
schaft die logistischen Mittel und notwendigen
Hilfsgüter zukommen und koordinierte die Ar-
beit der freiwilligen Helfer. Es Hess zu wieder-
holten Malen über den nationalen Radiosender
Appelle verlesen, in denen zur Achtung des
Schutzzeichens und der Arbeit der Freiwilligen
des Roten Kreuzes aufgefordert wurde.

Die Delegierten und Arzte des IKRK schätz-
ten die Bedürfnisse ein. Die Krankenhäuser und
Einrichtungen, die bereits vor den Unruhen un-
ter grossen Versörgungsschwierigkeiten gelitten
hatten, erhielten Medikamente, Nothilfemate-
rial und Nahrungsmittel.

Nach den Unruhen, die im Oktober in allen
Regionen Zaires ausgebrochen waren, nahmen
die Delegierten erneut eine Lagebeurteilung vor.
Sie besuchten Görna und Kisangani im Osten
und Norden Zaires, sowie Lubumbashi in der
Provinz Shaba. In dieser Region wurden in Zu-
sammenarbeit mit der lokalen Zweigstelle des
Roten Kreuzes Notambulatorien eröffnet. In
Kolwezi, Likasi und Lubumbashi wurden Arz-
neimittelvorräte angelegt.

Das IKRK verteilte während der Ereignisse
mehr als 90 Tonnen Nahrungsmittel und ande-
re Hilfsgüter im Wert von 98 000 Schweizer
Franken.

Tätigkeiten zugunsten der Gefangenen

Im Berichtsjahr besuchten die Delegierten in
wechselnden Zeitabständen die Haftstätten, in
denen die wegen Gefährdung der Staatssicher-
heit inhaftierten Personen festgehalten wurden.
Sie führten in Kinshasa 41 Besuche in 4 Haft-
Stätten der nationalen Gendarmerie, der Zivil-
garde, des militärischen Sicherheitsdienstes und
des Justizministeriums durch.

Während der Ereignisse im September und
Oktober versorgten die Delegierten die Haftstät-
ten mit dem wesentlichen Teil der benötigten
Nahrungsmittel (36 Tonnen). Angesichts der
festgestellten schweren Unterernährung hatte das
IKRK zudem die Nationalen Gesellschaften seit
Juni in der Vorbereitung und Durchführung in-
tensiver Ernährungsprogramme für die Gefan-
genen unterstützt. Die Hilfe in den Gefängnissen
belief sich auf 40 000 Schweizer Franken.

Im Oktober wurden ferner zwei sambische
und 19 angolanische Häftlinge freigelassen und
unter der Schirmherrschaft des IKRK in ihre
jeweiligen Länder heimgeschafft.

Libysche Kriegsgefangene

Seit Dezember 1990 besuchten die Delegier-
ten des IKRK regelmässig die 594 ehemaligen
libyschen Kriegsgefangenen, die mit von der
amerikanischen Regierung gecharterten Flugzeu-
gen nach Kamina im Süden Zaires gebracht wor-
den waren. Die Präsenz des IKRK stellte die
Repatriierung der 240 ehemaligen Kriegsgefan-
genen sicher, die sich für die Rückkehr in ihre
Heimat entschieden hatten. Diese Personen wur-
den vom IKRK registriert und den libyschen Be-
hörden in Kinshasa übergeben.

Anfang Februar wurden unter der Schirm-
herrschaft der amerikanischen Behörden 354
ehemalige Kriegsgefangene nach Tikha in Ke-
nia verlegt. Im März versicherten sich IKRK-
Delegierte in Nairobi im Verlauf von Gesprächen
ohne Zeugen, dass der Entschluss der ehemali-
gen Kriegsgefangenen, nicht nach Libyen zu-
rückzukehren, ohne Zwang erfolgt war.
Nachdem ihnen der Status von Flüchtlingen zu-
erkannt worden war, erhielten sie vom IKRK
die nötigen Reisedokumente für ihre Weiterrei-
se von Kenia in die Aufnahmeländer.

Als die Gefangenen im Dezember 1990 aus
der tschadischen Hauptstadt ausgeflogen wur-
den, und erneut Anfang 1991, sprach das IKRK
bei den verschiedenen zuständigen Behörden
vor, um die Einhaltung der Bestimmungen des

III. Genfer Abkommens über den Schutz der
Kriegsgefangenen zu fordern, insbesondere das
Recht der Gefangenen, ihren freien Willen zu
äussern, ob sie heimgeschafft werden wollen
oder nicht. In der Libysch-Arabischen Jamahi-
rija besuchten Delegierte des IKRK im Februar
alle aus Kamina heimgeschafften Gefangenen
und stellten fest, dass sie bereits in die Gesell-
schaft und die Familie integriert waren.

Suchdienst

Nach den Ereignissen im November in Bu-
rundi flüchteten rund 20 000 Menschen aus die-
sem Land in den Osten Zaires (Gebiet von
Bambouti, Mboki und Zemio). Das IKRK nahm
eine Lagebeurteilung vor. Das UNHCR und die
Internationale Föderation der Rotkreuz- und
Rothalbmondgesellschaften, die bereits vor Ort
waren, nahmen sich dieser Menschen an, wäh-
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rend das IKRK die Aufgaben des Suchdienstes
sicherstellte. Mehr als 200 Rotkreuzbotschaften
wurden zwischen den Mitgliedern getrennter Fa-
milien ausgetauscht und rund vierzig Suchan-
träge nach Vermissten bearbeitet.

Die Delegierten des Suchdienstes in Kinshasa
führten mehrere Missionen in den Flüchtlings-
lagern im Haut-Zaïre durch, wo sich mehr als
90 000 sudanesische Vertriebene aufhielten. Die
Flüchtlingslager für Angolaner im Süden des
Landes wurden ebenfalls besucht; insgesamt
konnten im vergangenen Jahr nahezu 170 Such-
anträge geklärt und mehr als 1 700 Rotkreuz-
botschaften zwischen den Lagerinsassen und ih-
ren Angehörigen in ihren Heimatländern
ausgetauscht werden.

ZENTRAL/ILR/KAN/SC/ZE 7?£7>[/5L/K —
Nach den Besuchen der in Kinshasa stationier-
ten Delegierten des IKRK-Suchdienstes in den
Flüchtlingslagern im Osten Zaires schlug das
IKRK dem Zentralafrikanischen Roten Kreuz
vor, einen Angestellten für die Suchdienstarbei-
ten zu bezeichnen, um die in Zaire bestehenden
Vorkehrungen zu ergänzen.

L/1GOS7 (Äamm/n, G/za/ta, Mgma,
Sïe/ra Leone,)

/L4M£7?CW — Ende des Jahres wurde in
Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns, eine Re-
gionaldelegation eröffnet. Zum Zuständigkeits-
bereich der neuen Regionaldelegation gehören
neben Kamerun von 1992 an Gabun, Aquato-
rialguinea, die Zentralafrikanische Republik,
Säo Tomé und Principe und der Tschad.

Der Regionaldelegierte wandte sich wieder-
holt an die kamerunischen Behörden, um Zu-
gang zu den Personen zu erhalten, die im
Zusammenhang mit den Unruhen im Land ge-
fangengenommen worden waren. Im Juli wur-
de ein Memorandum, das die Kriterien für eine
IKRK-Aktion auf diesem Gebiet darlegt, dem
Ministerium der Territorialverwaltung überge-
ben. Bei Jahresende waren aber die diesbezügli-
chen Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.

Das IKRK unterstützte das Kamerunische Ro-
te Kreuz in seinen Anstrengungen zur Entwick-
lung seiner Dienste auf dem Gebiet der Nothilfe:
für Yaoundé und die Zweigstellen der Gesell-
schaft in Westkamerun wurden Aktionspläne er-
stellt und Vorräte an Erste-Hilfe-Material

angelegt. Zudem entsandte die Delegation des

IKRK in Uganda eine Krankenschwester zur
Ausbildung freiwilliger Helfer.

Als das Land wiederholt von Spannungen
heimgesucht wurde, erwiesen sich die Vorberei-
tungen für die Nothilfe in der Nationalen Ge-
Seilschaft als wertvoll.

G/L4M4 — Im Zusammenhang mit den Tätig-
keiten zugunsten der liberianischen Flüchtlinge
wurde in Accra (Ghana) für die Nationalen
Gesellschaften von Gambia, Ghana und Sierra
Leone ein regionaler Workshop über die Arbeit
des Suchdienstes organisiert (sre/ie awc/z cfas La-
pz'Ze/ «L/ôeria»).

G/4M5L4 — Wie in den vergangenen Jahren
besuchte der in Lagos stationierte Regionalde-
legierte des IKRK die 38 Personen, die seit den
Ereignissen von 1981 im Gefängnis von Banjul
inhaftiert waren. Während des Besuches der De-
legierten des IKRK wurden 35 der 38 Häftlinge
freigelassen. Diese Männer erhielten eine Wie-
dereingliederungshilfe und die drei in Haft Ver-
bliebenen während des restlichen Jahres
weiterhin eine kleine Unterstützung. Insgesamt
erreichte diese Hilfe nahezu 4 000 Schweizer
Franken.

MG£7?L4 — Nach den Unruhen, die im Okto-
ber in der Gegend von Kano ausgebrochen wa-
ren, sprach das IKRK dem Nigerianischen Roten
Kreuz eine finanzielle Hilfe zum Kauf von Hilfs-
gütern für die Opfer der Ereignisse zu. Die ni-
gerianischen Rückkehrer aus Liberia erhielten
ebenfalls eine Unterstützung.

LOME; fZtert/n, Laso, Cofe
t/'/vozre, Mger,

TOGO — Die Regionaldelegation schritt wie-
derholt während der Konfrontationen und Span-
nungen, die 1991 in diesem Land zu verzeichnen
waren, ein.

Das IKRK förderte die Nationale Gesellschaft
aktiv in finanzieller, logistischer und materiel-
1er Hinsicht und unterstützte auch die Tätigkeit
der freiwilligen Helfer während der Unruhen,
die Mitte März, im April und während des letz-
ten Vierteljahres zunächst in der Hauptstadt aus-
brachen und dann das ganze Land erfassten.
Die Aktion der freiwilligen Helfer bestand im
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wesentlichen in der Bergung und Erste-Hilfe-
Leistung für die Verwundeten sowie in der Ver-
teilung einiger Hilfsgüter an die Opfer. Die Vor-
bereitungen auf eine Notlage, die Anfang des
Jahres getroffen worden waren, bewährten sich.
Sie ermöglichten den wirksamen Einsatz der
Rotkreuzhelfer und auch das Schutzzeichen des
roten Kreuzes wurde geachtete. Die Freiwilli-
genteams der Nationalen Gesellschaften bargen
mehrere hundert Verwundete und Tote. Um ih-
re Sicherheit zu erhöhen, wurden über Presse
und Rundfunk Informationsprogramme über
die Rolle und Aufgabe des Roten Kreuzes ver-
breitet.

Ende April weiteten sich die Zwischenfälle auf
den Norden Togos aus und verursachten Flucht-
bewegungen in der Bevölkerung. Das IKRK und
die Nationale Gesellschaft brachten etwas ma-
terielle Hilfe. Während der letzten drei Monate
des Jahres brachen in Lomé und in verschiede-
nen Landesteilen erneut Unruhen aus, wobei die
heftigsten Gewaltausbrüche im Norden zu ver-
zeichnen waren.

Die Regionaldelegierte des IKRK schaltete sich
insbesondere vom 27. November an ein, als die
Pn/nn/wre (Sitz des Büros des Premierministers)
angegriffen wurde. Die Delegierte nahm Ver-
handlungen auf, um dem IKRK zu ermöglichen,
in seiner Eigenschaft als neutraler Vermittler den
Verwundeten und den von den Kämpfen bedroh-
ten Zivilisten beizustehen. Nachdem deren Le-
bensunterhalt gesichert werden konnte, eva-
kuierte das IKRK mit Hilfe des Togolesischen
Roten Kreuzes am 3. Dezember mehr als fünf-
zig Verwundete und Zivilisten.

Ferner unterstützte die Regionaldelegation des
IKRK die Hilfsaktion des Togolesischen Roten
Kreuzes nach den ethnischen Unruhen zwischen
nomadischen Peul-Stämmen im Norden des
Landes. Das IKRK stellte in diesem Zusammen-
hang medizinische und andere Hilfsgüter für ei-
nen Gesamtbetrag von rund 40 000 Schweizer
Franken zur Verfügung.

Tätigkeiten zugunsten der Gefangenen

Am 27. März wurde die Regionaldelegierte
vom Präsidenten Togos, General Gnassingbè
Eyadema, und Innenminister General M. Arne-
gi, Stellvertretender Generalstabschef der Streit-
kräfte, in Audienz empfangen. Das IKRK erhielt
die Genehmigung zum Besuch der im Zusam-
menhang mit den Ereignissen festgenommenen
Personen. Es fanden drei Besuche in drei Haft-

Stätten statt, in denen sich 17 Häftlinge be-
fanden.

Im Rahmen einer Freilassungsaktion von Si-
cherheitshäftlingen im April wurden acht ehe-
malige Gefangene dem IKRK übergeben, das
für ihre Repatriierung in ihre Heimat Benin und
Ghana sorgte. Vor ihrer Repatriierung erhiel-
ten sie etwas Hilfe (Kleidung, ärztliche Versor-
gung). Schliesslich intervenierte die Regional-
delegation zu wiederholten Malen bei den togo-
lesischen Behörden zugunsten von Menschen,
die im Zusammenhang mit den inneren Unru-
hen oder mit dem Konflikt in Liberia Schutz
benötigten.

Bt/FKFVA FASO — Gegen Jahresende wurde
Burkina Faso von einer Unruhewelle erfasst; im
Oktober und Dezember kam es zu Zusammen-
stössen. Die Regionaldelegation des IKRK un-
terstützte das Rote Kreuz Burkina Fasos mit
Erste-Hilfe-Material, und die Rotkreuzhelfer der
Nationalen Gesellschaft bargen an die fünfzig
Verwundete.

(Xo/no/wi, Ztec/zz'ÔMf/, üfema,
MaeZagas&ar, Afaurif/uj, Seyc/te/Ze«,
Tia/wam'a)

DSC7//BU77 — 1991 war das IKRK in Dschi-
buti nicht ständig anwesend, da das Land zum
Zuständigkeitsbereich der Regionaldelegation in
Kenia gehörte. Wegen der Notlage im benach-
harten Somalia entsandte das IKRK jedoch wie-
derholt Delegierte nach Dschibuti. Als in
Mogadishu, der Hauptstadt Somalias, Kämpfe
wüteten, organisierte das IKRK von Februar an
Hilfsgütertransporte auf dem Seeweg von Dschi-
buti aus nach dem nordsomalischen Hafen Ber-
bera (s/e/ie awc/t Fap/zW «So/waZ/n»).

In Dschibuti kam es im Januar und Novem-
ber zwischen den Streitkräften der Regierung
und der FRUD** zu Zwischenfällen. Die Zu-
sammenstösse ereigneten sich hauptsächlich im
Norden des Landes und führten zu zahlreichen
Verhaftungen. Als neutraler Vermittler legte das
IKRK Vorschläge für eine Schutz- und Hilfsak-
tion zugunsten der Opfer vor (Gefangenenbe-

** Front zur Wiederherstellung von Einheit und Demo-
kratie
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suche, Hilfe für die Zivilbevölkerung), die von
den Behörden angenommen wurden.

Infolgedessen begab sich der Regionaldelegier-
te des IKRK in Nairobi nach der Ausrufung des
Waffenstillstands Anfang Dezember nach Dschi-
buti, wo er mit hohen Regierungsvertretern
Gespräche führte. Die Besuche der im Zusam-
menhang mit den Ereignissen Inhaftierten be-
gannenen am 7. Dezember. Dabei konnten in
fünf Haftstätten 236 Häftlinge (darunter sol-
che, die im Januar 1991 bei den ersten Unruhen
festgenommen worden waren) besucht werden.
Hingegen erhielt das IKRK schliesslich keinen
Zugang zu den Gefangenen in der Hand der
FRUD. Diese Bewegung hatte übrigens das
IKRK — und andere internationale Organisa-
tionen — um Hilfe für die Bevölkerung der
beiden von den Regierungsstreitkräften einge-
kreisten Städte Tadjoura und Obock im Nor-
den des Landes gebeten. Das IKRK ersuchte um
die Genehmigung zum Besuch dieser Gegend,
um die Bedürfnisse einzuschätzen. Die Einwil-
ligung der Behörden traf Ende 1991 ein.

Angesichts dieser Ereignisse und der im Rah-
men seiner Tätigkeiten am Horn von Afrika be-
nutzten logistischen Einrichtungen unternahm
das IKRK bei den Behörden Dschibutis Demar-
chen, um seine Präsenz im Land dauerhaft zu
regeln.

ATfATA — Wegen seiner vermehrten operatio-
nellen Unterstützung der Tätigkeiten des IKRK
in Somalia und im Südsudan erfuhr die Regio-
naldelegation des IKRK in Nairobi im vergan-
genen Jahr eine Neustrukturierung. Diese
Aktionen erforderten die Anwesenheit von mehr
als 30 entsandten Mitarbeitern (Koordinatoren

für Hilfsgüter und Luft- und Seetransporte, lo-
gistisches Personal, Suchdienstspezialisten usw.).

Die Arbeit wurde zwischen dem Leiter der De-
legation, der die Tätigkeiten in Kenia selbst be-
treut (insbesondere die Zusammenarbeit mit der
Nationalen Gesellschaft und die Verbreitung des
humanitären Rechts) und dem Regionaldelegier-
ten, der sich um die Inseln im Indischen Ozean,
Dschibuti und Tansania kümmerte, aufgeteilt.
In diesem Zusammenhang begab er sich in meh-
rere Länder, um den Kontakt mit den Behör-
den der betreffenden Nationalen Gesellschaften
aufrechtzuerhalten.

Das IKRK besuchte und registrierte ferner 354
ehemalige libysche Kriegsgefangene, die nach
ihrer Freilassung im Dezember 1990 im Tschad
von den amerikanischen Behörden von Zaire
nach Tikha verlegt worden waren (s/e/te awc/i
«Atter «Zaire»).

MADAGASÄTAJ? — Das IKRK unterstützte die
Nationale Gesellschaft bei der Evakuierung der
Verletzten nach den Zusammenstössen, die sich
im Juli und August in der madagassischen
Hauptstadt ereigneten. Zu diesem Zweck wur-
de eine medizinische Koordinatorin von der
IKRK-Delegation in Maputo (Moçambique) ent-
sandt; es wurden auch rund fünfzehn Verbands-
Sortimente für die Rotkreuzhelfer nach
Madagaskar geschickt. Der Regionaldelegierte
weilte vom 10. bis 15. September in Antanana-
rivo, wo er, in Zusammenarbeit mit dem Ma-
dagassischen Roten Kreuz, eine Verbreitungs-
Veranstaltung über die Kriterien der Aktion des
Roten Kreuzes für Verantwortliche der Regie-
rung und der politischen Oppositionsparteien
organisierte.

VERBREITUNGSTÄTIGKEIT IN AFRIKA

Während des ganzen Jahres haben die zehn
Delegationen und die sieben Regionaldelegatio-
nen auf dem afrikanischen Kontinent besonders
grosse Anstrengungen auf dem Gebiet der Ver-
breitung und der Zusammenarbeit mit den Na-
tionalen Gesellschaften unternommen.

Entsprechend der 1990 festgelegten Verbrei-
tungspolitik wandte sich das IKRK vorrangig
an fünf Zielgruppen: Streitkräfte und Ordnungs-
kräfte; Nationale Rotkreuz- und Rothalbmond-
gesellschaften; politische Kreise und humanitäre
Organisationen, akademische Kreise, Medien.

Die meisten Nationalen Gesellschaften ver-
fügen heute über eine Abteilung für Öffentlich-
keitsarbeit, Information und Verbreitung, die
vom IKRK unterstützt wird.

Über die herkömmliche Verbreitungsarbeit in
Form von Seminaren, Workshops, Vorträgen
und Ausstellungen hinaus waren die Delegatio-
nen bemüht, vermehrt Kontakte zu den Medien
(Funk, Fernsehen und alle neuen Zeitungen) zu
pflegen sowie insbesondere in Moçambique,
Simbabwe, Zaire, Kongo, Liberia und in zahl-
reichen Ländern Westafrikas nationale und re-
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gionale Seminare für Journalisten zu ver-
anstalten. Die Sensibilisierung der Presse hat
sich als wertvoller Bestandteil der Vorbereitun-
gen auf Aktionen im Falle von Ausnahmesitua-
tionen erwiesen.

Im Bestreben, Kenntnisse über das Rote Kreuz
und den Roten Halbmond sowie die Achtung
der Grundregeln des humanitären Völkerrechts
mit konkreten Aktionen in Verbindung zu brin-
gen, unterstützte das IKRK die Rotkreuzhelfer
der Nationalen Gesellschaften in ihrer Arbeit.
Diese Unterstützung erfolgte bei Unruhen, na-
mentlich in Madagaskar, Zaire, Mali und To-
go, in Form von medizinischem Grundmaterial
und finanziellen Zuwendungen. Bei den Behör-
den und in der Öffentlichkeit haben diese kon-
kreten situationsbezogenen Tätigkeiten im
allgemeinen zweifellos einen günstigen Eindruck
hinterlassen.

In Südafrika entstand in Zusammenarbeit mit
der Nationalen Gesellschaft ein neuer Comic,
der die Wirklichkeit des Landes widerspiegelt.
Die Auflage von 100 000 Exemplaren soll vor-
rangig an die aktiven Mitglieder des Roten Kreu-
zes in den von Unruhen betroffenen Gebieten
verteilt werden.

Im vergangenen Jahr wurden zwei Veranstal-
tungen mit kontinentaler Reichweite organisiert:

Die gemeinsam vom IKRK und der OAU^
organisierte Konferenz über humanitäres
Völkerrecht für die Streitkräfte der Mitglied-
Staaten der OAU, die vom 2. bis 6. Dezem-
ber in Nairobi stattfand. 79 Offiziere aus 41
Ländern und 8 Beobachter nahmen daran
teil. Zum ersten Mal konnte das IKRK die
Teilnahme so vieler hochrangiger Offiziere
aus einer so grossen Zahl afrikanischer Län-
der an einer Veranstaltung dieser Art ver-
zeichnen.
Das Seminar für Verantwortliche der Straf-
vollzugsbehörden in Afrika, das vom Henry-
Dunant-Institut mit Unterstützung des IKRK
veranstaltet wurde und vom 4. bis 8. No-
vember auf Mauritius stattfand. Rund 30
Teilnehmer und Experten aus 20 französisch-
und englischsprechenden Ländern waren dar-
an beteiligt. Das Seminar schloss seine Ar-
beiten mit einem einmütigen und dringenden
Appell, in dem die Staaten an die Notwen-
digkeit erinnert werden, dass jene, denen sie
die Freiheit entzogen haben, mit Menschlich-
keit und Achtung behandelt werden müssen.

^ Organisation Afrikanischer Einheit
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DURCH DAS IKRK IM JAHRE 1991 VERTEILTE HILFSGÜTER

AFF//C4

Land
Med. Hilfe Hilfsgüter Insgesamt

(in der Reihenfolge der französischen Ländernamen) (SFr.) (SFr.) (Tonnen) (SFr.)

Südafrika 1 260 004 557,4 1 260 004

Angola 160 210 10 412 838 6 331,1 10 573 048

Angola (Südost-) 50 635 1 316 313 1 346,1 1 366 948

Benin 31 639 8,6 31 639

Burundi 8 953 22 243 4,0 31 196

Kamerun 4 822 4 822

Côte d'Ivoire 5 252 5 252

Dschibuti 2 446 2 446

Äthiopien 1 947 731 28 480 308 23 604,3 30 428 039

Äthiopien (Eritrea, via Sudan) 80 460 80 460

Gambia 7 490 9 113 4,0 16 603

Guinea (Conakry) 6 535 6 535

Liberia 735 747 2 321 465 2 353,2 3 057 212

Madagaskar 7 430 7 430

Mali 32 135 37 074 68,9 69 209

Moçambique 711 648 2 485 594 1 258,3 3 197 242

Namibia 13 504 8,4 13 504

Uganda 25 451 1 108 906 901,2 1 134 357

Rwanda 26 919 3 439 433 5 634,9 3 466 352

Senegal 116 155 224,9 116 155

Sierra Leone 4 186 4 186

Somalia 2 107 958 15 574 515 22 419,7 17 682 473

Sudan 325 460 2 643 585 1 504,5 2 969 045

Sudan (Konflikt im Südsudan, via Kenia) 781 792 2 621 310 4 648,8 3 403 102

Tschad 81 439 1 186 0,4 82 625

Togo 20 254 22 075 5,5 42 329

Zaire 55 564 98 463 90,7 154 027

Sambia 178 026 37,0 178 026

Simbabwe 19 833 23 703 12,0 43 536

TOTAL 7 210 350 72 217 452 71 023,9 79 427 802
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